TOP 3.2.1

Stadt Braunschweig 24-24395-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Dauerhafte Fahrradabstellanlage Goslarsche StraRe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 13.11.2024
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 310 vom 21.10.2024 (Anregung gemafl} § 94 Abs. 3 NKomVG):

,Die Fahrradstellplatze werden auf der westlichen Nebenanlage zwischen dem alten Friedhof
und den PKW-Stellplatzen, unmittelbar angrenzend an die PKW-Stellplatze, hergestellt.”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die dreimonatige Testphase mit der sogenannten ,Fahrradflunder” hat ergeben, dass
durchschnittlich drei bis vier Fahrrader auf der Plattform abgestellt wurden. Die Verwaltung
plant daher, vier neue Fahrradabstellmoglichkeiten auf der Freiflache im Kreuzungsbereich
Goslarsche Stralle — Hohestieg zu schaffen. Dadurch entfallt kein PKW-Stellplatz.

Leuer

Anlage/n:
keine

1 von 68 in Zusammenstellung



TOP 3.2.2

Stadt Braunschweig 24-24397-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Dauerhafte Fahrradabstellanlage Cammannstrale

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 15.11.2024
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrat 321 vom 21.10.2024 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
,Die Fahrradstellplatze werden in dem bisherigen Gehwegbogen zwischen der Griinflache
und der Gebaudekante des ,Kontorhauses” eingerichtet.”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die dreimonatige Testphase mit der sogenannten ,Fahrradflunder” hat entgegen der
Einschatzung im Antrag ergeben, dass keine zusatzliche Nachfrage nach
Fahrradabstellanlagen in der Cammannstral3e besteht.

Der vorgeschlagene Standort zwischen der Grunflache und der Gebdudekante des
.,Kontorhauses* ist aufgrund der im Gehweg verlaufenden Versorgungsleitungen nicht
umsetzbar. Weiterhin wirde der zwar breite, aufgrund des Gebaudes und des Hochbeetes
optisch eingeengte Gehweg beeintrachtigt. Deshalb und aufgrund des fehlenden Bedarfs
sieht die Verwaltung von der Einrichtung von Fahrradabstellanlagen ab.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 24-24032-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Abfallbehalter an der BlumenstrafBe einrichten

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 22.11.2024
67 Fachbereich Stadtgriin

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Die Verwaltung kann Folgendes mitteilen:

Mulleimer mit Flaschenringen sind vom Fachbereich Stadtgrin vor einer Reihe von Jahren
auf Anregung der Politik schwerpunktmaflig in Parkanlagen installiert worden. Nachdem
anfanglich die Flaschenringe von Parkbesuchern recht haufig zum Abstellen/Einhdngen von
Pfandflaschen genutzt wurden, hat sich die Nutzung der Flaschenringe in den vergangenen
Jahren signifikant verringert, sodass aus Sicht der Verwaltung inzwischen ein Bedarf an der
Aufstellung weiterer Abfallbehalter, die mit Flaschenringen ausgestattet werden, nicht
erkennbar ist.

Im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage DS-24-22924 ,Ideenplattform: Verbesserung
des Skateparks am Westbahnhof in Braunschweig zum 10-jahrigen Jubilaum® wurde das
Aufstellen eines weiteren Milleimers vorgeschlagen. Betrachtet man die Gesamtanzahl an
Abfallbehaltern in und um den Jugendplatz, der unmittelbar an die Blumenstral’e anschliel3t,
wird das derzeitige Angebot vor Ort mit der vorgeschlagenen Ergéanzung zunachst als
ausreichend angesehen. So werden die Behalter auf dem Jugendplatz wahrend der
Sommermonate sechsmal, im Winterhalbjahr dreimal wochentlich geleert. Neben der Anzahl
an Abfallbehaltern ist vor allem auch das Leerungsintervall relevant fir die Bewaltigung des
Abfallaufkommens. Sollte die Verwaltung einen erhdhten Bedarf feststellen, wird die
Situation vor Ort neu bewertet.

Vom Aufstellen weiterer Tutenspendern mit Hundekotbeuteln wird gesamtstadtisch
abgesehen. Hundekottiten kénnen Uber den Handel erworben werden, so dass die eigene
Bevorratung der Hundebesitzerinnen und -besitzer mdglich ist und auch sinnvoll erscheint,
wenn diese gleich ab der Haustir der Beseitigungspflicht des Hundekots nachkommen. Das
Bereithalten von Hundebeuteln stellt keine Pflichtaufgabe der Stadt dar.

Konkret bezogen auf den Vorschlag, an der Einmiindung zum Jugendspielplatz
Westbahnhof eine solche Station zu errichten, soll darauf hingewiesen werden, dass der
Aufenthalt von Hunden auf Spiel- und Jugendplatzen nicht gestattet ist.

Loose

Anlage/n: keine
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TOP 3.2.4

Stadt Braunschweig 24-24813
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Prufung von Standfestigkeit von Baumen sowie Baumfallungen in
der RudolfstraBe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 22.11.2024
67 Fachbereich Stadtgrin

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhailt:
In der Rudolfstrale sind drei Robinien aufgrund von Sicherheitsmangeln (Faulen im Bereich
der Stdmme) zur kurzfristigen Fallung vorgesehen.

Daruber hinaus wird, anlasslich des statischen Zusammenbruchs einer dortigen Robinie
(infolge fortgeschrittener Weillfaule) in dieser Woche, der zu Schaden an drei parkenden Kfz
fuhrte, kurzfristig eine Untersuchung der verbleibenden Baume durchgefihrt.

Diese Untersuchung umfasst eine zuséatzliche Uberpriifung, die Uber die regelmaBig
stattfindenden terrestrisch-visuellen Baumkontrollen hinausgeht. Diese wird mit einem
Resistographen durchgeflhrt.

Das Gerat misst die mechanische Widerstandskraft des Stammbholzes, indem eine feine
Bohrnadel in das Holz eingefiihrt wird. Dabei zeichnet der Resistograph den Widerstand auf,
den die Nadel entlang des Bohrkanals erfahrt. Auf diese Weise kénnen potenziell
vorhandene Faulen oder Hohlrdume ermittelt werden.

Sollten im Ergebnis der Untersuchung in der Rudolfstral’e weitere Baume durch Braun- oder
Weilfaule geschadigt sein und somit Einschrankungen in ihrer Verkehrssicherheit
aufweisen, ist auch hier eine umgehende Fallung zur Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit in der Rudolfstralle unvermeidbar.

Loose

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig 24-23442-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Generationengerechte Sitzbanke

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 22.11.2024
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrat 310 vom 03.04.2024 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
,Die Stadtverwaltung wird gebeten an den neuen Sitzbanken am Frankfurter Platz je eine
Armlehne zu installieren um die Nutzung der Banke generationengerecht zu gestalten.”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt Braunschweig hat an den sechs Banken Armlehnen angebracht, um alteren und
mobilitdtseingeschrankten Menschen den Aufenthalt am Frankfurter Platz komfortabler zu
gestalten.

Herlitschke

Anlage/n:
Keine
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TOP 3.2.6

Stadt Braunschweig 24-24788
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Bauvoranfragen fur die Nutzung des Parkplatzes westlich der
StraBe "Im Ganderhals" und des Milleniumberges, Madamenweg 77

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 26.11.2024
60 Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Ausschuss fiir Planung und Hochbau (zur Kenntnis) 04.12.2024 o]

Sachverhalt:

Wie mit Drucksachen-Nr. 24-24281 berichtet, liegen der Abteilung Bauordnung zwei
Bauvoranfragen vor. Eine Bauvoranfrage betrifft die Stellplatzanlage westlich der Stral3e ,Im
Ganderhals® zur Nutzung bei Events und GroRveranstaltungen in der Milleniumhalle oder bei
anderen Veranstaltungen im Raffteichbad. Die zweite Bauvoranfrage stellt die Frage, ob der
bestehende Milleniumberg einer 6kologisch nachhaltigen Nutzungsanderung zugefuhrt
werden kann.

1. Stellplatzanlage westlich der StralRe Im Ganderhals

Die Stellplatzanlage ist im Jahr 2003/2004 ohne Baugenehmigung hergestellt worden.

Ein anschlieRendes Genehmigungsverfahren wurde zunachst ausgesetzt im Hinblick auf den
damals vorgesehenen Bebauungsplan. Bis 2008 erfolgten ausdriickliche Duldungen fir die
Raffteich-Konzerte. In der Folge wurde der Parkplatz trotz Nutzungsuntersagung offenbar
gelegentlich genutzt.

Angefragt ist eine dauerhafte Nutzung der Flache zum Abstellen von Fahrzeugen.
Insbesondere bei GroRRveranstaltungen in der Milleniumhalle oder im Raffteichbad an
Wochenenden sollen die Stellplatze zur Verfligung stehen. Angedacht ist auch, die
Stellplatze fir die Kleingartennutzenden, Westparkbesuchenden und Raffteichbad
Besuchenden zur Verfugung zu stellen.

Aufgrund der Lage im AuRenbereich wird der Parkplatz nicht als genehmigungsfahig
angesehen. Eine dauerhafte Nutzung des Parkplatzes ist aus planungsrechtlicher Sicht nicht
mdglich, so dass eine Baugenehmigung nicht in Aussicht gestellt werden kann.

Kontrollen Uber die illegale Nutzung des Parkplatzes sind eingeleitet worden. Der
Eigentimer des Parkplatzes hat im Zuge eines Anhoérungsverfahrens inzwischen die
Zufahrten zu den Grundstucken durch bauliche MaRnahmen (Steine/Kubel etc.)
geschlossen. Die Wirksamkeit dieser MaRnahmen wird Gberprift.

2. Okologisch nachhaltige Nutzungsanderung fiir den Milleniumberg
Im Rahmen der Bauvoranfrage werden folgende Nutzungen angefragt:
a. die Errichtung eines Aussichtsturms,
b. einer Sommerrodelbahn,
c. einer Minigolfanlage oder eines Spielplatzes
d. Errichtung einer Freiflachen-PV-Anlage (FFPV)
e. die Durchfiihrung eines Schulwaldprojektes
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Zu abis c:

Die angefragten Nutzungen werden, jeweils einzeln betrachtet, als privilegiertes oder
sonstiges Vorhaben grundséatzlich positiv gesehen. Die Nutzungsintensitat muss im
angemessenem Rahmen bleiben und darf nicht zu einem erhdhten, Gberregionalen
Verkehrsaufkommen flihren. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Groe der
Sommerrodelbahn zu sehen. Eine kleinere Anlage wird als zulassig bewertet, wahrend die
Annaherung an den Charakter eines Freizeitparks zwingend unterbleiben muss. Bei allen
Malnahmen am Milleniumberg missen naturschutz- und andere umweltrechtliche Auflagen
der jeweiligen Fachbehdrden im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden. Der
Aussichtsturm darf keine aufRerordentlich landschaftlich pragende GrdélRe erreichen.

Zu d:

Fir die Errichtung der FFPV-Anlagen ist ohne Erstellung eines entsprechenden
Bebauungsplanes eine planungsrechtliche Zulassigkeit nicht gegeben, da es sich an dieser
Stelle um ein nicht privilegiertes Vorhaben handelt.

Zue:

Das Schulwaldprojekt unterliegt der bauordnungsrechtlichen Verfahrensfreiheit. Eine
Forderung des Projektes durch die ,Stiftung Zukunft Wald“ kann jedoch nicht erfolgen, u. a.
wegen der zu geringen Flachengrofie.

Fazit:
Die Bauvorbescheide sollen entsprechend der Ausfihrungen beschieden werden.
Die oben genannten Ma3nahmen mussen anschlielend, mit Ausnahme des

Schulwaldprojektes, ein Baugenehmigungsverfahren durchlaufen. Grundsatzlich werden die
Anforderungen des Umweltbereichs als auch weiterer Fachamter zu bericksichtigen sein.

Leuer

Anlage/n: keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 24..'246.32
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Erneuerung der Holzsitzbank an der Bushaltestelle 411 Rudolfplatz
stadteinwarts

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 05.11.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 26.11.2024 o]
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtbezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, die Holzsitzbank an der
Bushaltestelle 411 Rudolfplatz stadteinwarts zu erneuern.

Begriindung:

Die vorhandene Holzbank ist stark verwittert und hat gebrochene Sitzleisten.

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

Foto.
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 24..'246.33
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Errichtung von orangefarbigen Banken als Zeichen gegen Gewalt
an Frauen im Westlichen Ringgebiet

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 05.11.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 26.11.2024 o]
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, bis zum 25.11.2025 einige
orangegefarbte Banke im Westlichen Ringgebiet aufzustellen und mit der Inschrift ,Kein
Platz fir Gewalt gegen Frauen und Madchen“ sowie mit Kontaktdaten fiir Hilfe und Beratung
zu versehen. Als mdgliche Platze kommen der Rudolfplatz, der Amalienplatz sowie der
Frankfurter Platz in Frage, da diese Platze sehr belebt sind. Somit waren diese Banke dort
ein sichtbares Zeichen.

Begriindung:

Jedes Jahr findet am 25.11. der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. In vielen
Stadten wie z.B. in Osnabrtick, Oldenburg, Ludwigsburg und Minchen wurden bereits
orangefarbige Banke aufgestellt, um ein Zeichen zu setzen. Laut UN Woman Deutschland
und der kriminalstatistischen Auswertung wurden 2023 allein in Deutschland 155 Frauen von

ihren (Ex-)Partnern getotet. Mehr als 12.931 Frauen wurden von ihren (Ex-)Partnern schwer
oder gefahrlich kdrperlich verletzt.

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

keine.
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Stadt Braunschweig 24-24505
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

"Soziale Stadt-Westliches Ringgebiet" - Aufwertung Johannes-Se-
lenka-Platz

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 08.11.2024
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhérung) 26.11.2024 o]
Ausschuss fiir Planung und Hochbau (Entscheidung) 04.12.2024 o]
Beschluss:

,Der Aufwertung des Johannes-Selenka-Platzes wird zugestimmt. Die Gesamtkosten fur die
Stadt Braunschweig belaufen sich auf 1.307.000 Euro. Zusatzlich fallen 175.000 Euro fur die
Hochschule fir Bildende Kinste (HBK) Braunschweig an, die auch von dort getragen wer-
den.

Von den Gesamtkosten der Stadt in Héhe von 1.307.000 Euro werden 690.000 Euro aus
Mitteln der Stadtebauférderung finanziert, wobei 1/3 der Kosten als Eigenanteil bei der Stadt
Braunschweig verbleiben (230.000 Euro). Der restliche Finanzierungsbedarf in Hoéhe von
617.000 Euro wird aus den Ansatzen fur nicht forderfahige Kosten gedeckt.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Der Johannes-Selenka-Platz befindet sich im Sanierungsgebiet "Westliches Ringgebiet -
Soziale Stadt". Fur die Planungen zum Einsatz von Fordermitteln liegt die Beschlusskompe-
tenz damit gem. § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 Nr. 4 lit. e der Hauptsat-
zung der Stadt Braunschweig beim Ausschuss fir Planung und Hochbau.

Hintergrund:
Im Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2019 fir das Sanierungsgebiet ,Soziale Stadt — West-

liches Ringgebiet® ist die Umgestaltung des Johannes-Selenka-Platzes eine wichtige Mal}-
nahme, da das ,Westliche Ringgebiet* als dicht bebauter, grinderzeitlicher Stadtteil ein er-
hebliches Defizit an nutzbaren Frei- und Griinflachen aufweist.

Der Johannes-Selenka-Platz bietet aufgrund seiner Grofe und Lage ein enormes Potential
um einen Ort zu schaffen, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Studierenden
der Hochschule fir Bildende Kinste (HBK) gerne genutzt wird und zum Verweilen einladt.
Heute dient der Platz leider hauptsachlich als Transitraum fir den Ful3- und Radverkehr.

Dieser Umstand soll durch eine Umgestaltung und damit einhergehenden Aufwertung des
Platzes behoben werden, so dass der HBK ein neues Gesicht verliehen wird und die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Quartiers einen neuen und den Zusammenhalt starkenden
Aufenthaltsort erhalten. Um méglichst vielfaltige Gestaltungsideen zu erhalten, lobte die
Stadt Braunschweig im Mai 2023 einen nichtoffenen freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren aus, welcher durch das Landschafts-
architekturbiro nsp landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbB schonhoff schadzek de-
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penbrock aus Hannover gewonnen wurde. Der Siegerentwurf wurde bereits am 5. Dezember
2023 im Ausschuss fir Planung und Hochbau beschlossen.

Die Wunsche und Anregungen der Burgerinnen und Blrgern wurden mithilfe von zwei Bur-
gerbeteiligungen abgefragt. Gewiinscht wurde ein Mix aus Stadtplatz und griinem Pocket-
Park, um den verschiedenen Bedirfnissen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden.

Die HBK wurde in den Planungsprozess einbezogen. Ein Groliteil des Johannes-Selenka-
Platzes befindet sich im Eigentum der Stadt und ein kleinerer Bereich (Eingangsbereich der
Hochschule) im Eigentum des Landes bzw. der HBK. Aus diesem Grund beteiligt sich die
Hochschule mit einem Betrag, welcher anhand des Flachenanteils der Hochschule an der
Gesamtbaumalinahme berechnet wurde.

Planung:
Im vergangenen Jahr wurden die Planungen des Siegerentwurfs weiter vertieft. Der neue

Johannes-Selenka-Platz besteht aus zwei Hauptelementen: einer offenen Platzflache und
dem radial geformten, griinen ,Paradies”. Die offene Platzflache bildet einen klaren, ruhigen
Rahmen und dient als groRzugiges Entrée zum Haupteingang der HBK. Als vegetatives
Pendant entsteht mit dem ,Paradies” eine lebendige Gartenlandschaft, die eine eigenstandi-
ge Atmosphare schafft. Der Entwurf zeichnet sich durch das Zusammenspiel von Offenheit
und Geborgenheit aus, was zu einer hohen Aufenthaltsqualitat und vielseitigen Nutzungs-
mdglichkeiten fahrt.

Die neue Platzflache, bestehend aus Betonwerkstein im 30x10-Format und verlegt im 3-rei-
higen Ellenbogenverband in changierenden Grau- und Beigetdnen, erzeugt eine klare, ho-
mogene Platzflache und bietet klare Zuwegungs- und Querungsmdglichkeiten. Besonders
berucksichtigt sind die offenen Sicht- und Wegebeziehungen zwischen dem StralRenraum,
der Bushaltestelle und der HBK. Ein in den Bodenbelag integriertes, taktiles Leitsystem fuhrt
von der Bushaltestelle am Cyriaksring barrierefrei zum Haupteingang der HBK. Es sind ins-
gesamt 32 Fahrradstellplatze dezentral geplant.

Bestehende Elemente wie die Hainbuchenhecke und die Kirschbaumreihe im Norden blei-
ben als Ensemble erhalten und werden durch Neupflanzungen erganzt. Auch die derzeitigen
Sitzbanke entlang der noérdlichen Platzkante bleiben aufgrund ihres guten Zustands erhalten.

Entlang der HaupterschlieBung werden drei grof3zugige, kreisformige Pflanzinseln geplant.
Zwei dieser Inseln sind mit radialen Sitzbanken eingefasst, die aus Holzauflagen und Stahl-
unterkonstruktionen bestehen. Diese offene Bauweise ermdglicht eine naturliche Oberfla-
chenentwasserung in die Baumscheiben. Das ,Paradies®, eingefasst durch eine skulpturale
Sitzlandschaft, wird zum ausdrucksstarken Zentrum des Platzes und bietet vielfaltige Mog-
lichkeiten zur Aneignung — sowohl im Inneren als auch von auf3en. Die Einfassung greift die
vorhandene Topografie spielerisch auf und schafft Raum zum Sitzen, Liegen und Spielen.

Das ,Paradies” hat eine Griinflache von ca. 380 m? und dient auch als Ausstellungsort fiir
kunstlerische Aktivitaten und kann von den Studierenden nachhaltig bespielt werden. Mit
seiner sanft modellierten Topografie und dem lichten Blatterdach entsteht der Charakter ei-
ner Liegewiese. Erganzt durch die Leinwand im Bestand, kann die Flache im Sommer als
Freiluftkino genutzt werden. Neben den Aufenthaltsqualitaten erflillt das ,Paradies” auch
zeitgemale Anforderungen an das Regenwassermanagement und Stadtdkologie. Die offe-
nen Grinflachen und Versickerungsbereiche tragen zur Kiihlung im Sommer bei und fordern
die Wasserriickhaltung. Durch die Entsiegelung entstehen innerstadtische Freiflachen, die
das 6kologische Gleichgewicht starken. Standortgerechte Straucher und bienenfreundliche
Blihwiesen schaffen zudem einen abwechslungsreichen Freiraum und stadtékologischen
Mehrwert. Zudem ist ein neuer Trinkbrunnen in unmittelbarer Nahe zum Radweg geplant.

Aufgrund eines nach dem Wettbewerb beauftragten Baumgutachtens werden die 14 Baume,

die den Radweg einfassen, entnommen, da sie laut Baumgutachter in einem nicht erhal-
tenswerten Zustand sind. Um die notwendigen Entnahmen auszugleichen werden auf dem
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Platz mindestens 14 neue Baume (unter anderem klimaresiliente ,Zukunftsbaume®) ge-
pflanzt. Die sudliche der drei Baumreihen entlang des Fahrradweges bleibt bestehen und
wird durch weitere Baume erganzt. Durch die MaRnahmen wird der Griinanteil des Platzes
erheblich erhéht und die Aufenthaltsqualitat gestarkt.

Kosten:
Die Gesamtkosten flr die MalRnahme belaufen sich auf rd. 1.482.000,00 Euro brutto.
Darin enthalten sind folgende Kosten:

Baukosten 1.219.500,00 Euro
Honorarkosten 247.500,00 Euro
Sonstige Kosten 15.000,00 Euro
(Baumgutachten, SiGeko, ...)

Gesamtkosten 1.482.000,00 Euro

Die reinen Baukosten belaufen sich auf ca. 1.219.500 Euro brutto und gliedern sich wie folgt:

Erdbau 78.600,00 Euro
Oberbau, Deckschichten 445,500,00 Euro
Baukonstruktionen 199,900,00 Euro
Technische Anlagen 127.000,00 Euro
Einbauten 78.200,00 Euro
Vegetationsflachen 108.800,00 Euro
Sonstige Malnahmen 181.500,00 Euro
Gesamtbaukosten brutto 1.219.500,00 Euro
Finanzierung:

Die Finanzierung der Malinahme gliedert sich wie folgt:

Stadtebauférdermittel 690.000,00 Euro
Mittel fur nicht férderfahige Kosten (Treuhandkonto) 617.000,00 Euro
Gesamtkosten Stadt Braunschweig (brutto) 1.307.000,00 Euro
zzgl. Kostenanteil HBK 175.000,00 Euro
Gesamtkosten der MaBnahme (brutto) 1.482.000,00 Euro

Ein Anteil von 690.000 Euro der Kosten wird aus Stadtebaufordermitteln finanziert, wobei 1/3
der Kosten als Eigenanteil bei der Stadt Braunschweig verbleiben. Im Projekt ,FB 61: Soziale
Stadt — Westliches Ringgebiet (4S.610009)" stehen nach derzeitigem Planungsstand ausrei-
chend Haushaltsmittel zur Verfligung. Der Eigenanteil der Stadt Braunschweig betragt 1/3
der Kosten (230.000 Euro). Die darliber hinaus gehenden Kosten in Héhe von 617.000 Euro
werden durch die Ansatze fur nicht forderfahige Kosten (Treuhandkonto), die in der Vergan-
genheit nicht bendétigt wurden, finanziert. Damit betragt der gesamte stadtische Anteil
847.000 Euro.

Die MalRinahmenkosten, die sich auf das Eigentum des Landes bzw. der Hochschule bezie-
hen, werden von der Hochschule fiir Bildende Kiinste finanziert (175.000 Euro) und sind da-
her nur nachrichtlich erwahnt.

Beteiligung:
Dem Sanierungsbeirat wurde die Planung bereits am 10. Oktober durch Herrn Schonhoff

vom Planungsbiro NSP aus Hannover vorgestellt und die dort erwdhnten Anregungen wur-
den in die Planung aufgenommen.

Der Sanierungsbeirat ,Westliches Ringgebiet® wird in die Beratungsfolge mit seiner Sitzung
am 14. November 2024 einbezogen.
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Anlage/n:

Lageplan
Visualisierung ,Blick auf die HBK*®
Visualisierung ,Paradies*

14 von 68 in Zusammenstellung

TOP 5



Kreisbank
N

<,
+ Multifunktional, Erweiterter Ausstellungraum %
+ Antritt fir Mexiko Pavillion ©

Kreisbank

2x Fahnenmasten
(Bestand)
O

Betonwerkstein im
Ellenbogenverband 3-Reihig

Radiales Sitzelement
Stahl-Holz/Beton

GrofRe Leinwand
(Freiluftkino)

Baumreihe
Neupflanzungen

LEGENDE

Bestand

@ Neupflanzung 17 Stk.

Betonwerksteinplflaster

Asphalt

Schotterrasen

Wassergeb. Decke (Bestand)

Alle MaRe und Hohenangaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu priifen. Abweichungen und Unstimmigkeiten sind vor der

Ausfiihrung der Bauleitung mitzuteilen und verbindlich zu klaren.

Eine Gewahr fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der aus Fremdplanen Gibernommenen Angaben und Leitungen kann nicht
ibernommen werden. Vor Beginn der Arbeiten auf oder am Baugrundstiick sind aktuelle Nachweise {iber das Vorhandensein und
die Lage von Versorgungsleitungen einzuholen und die Bauarbeiten dem jeweiligen Leitungsbetreiber anzuzeigen.

Nr. Art der Anderung Datum Zeichner
Braunschweig - Johannes-Selenka-Platz BS-JSP
VORENTWURFSPLANUNG o amame
Lageplan
Freianlagen
Plan-Nr. Datum Projektleitung
2_LP_01 29.10.2024 schonhoff
Status Index MafBstab Format Zeichnung
P - 1:200 DIN AT chen

Auftraggeber

Stadt Braunschweig
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

n S p schonhoff schadzek depenbrock
landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbB

HeinrichstralRe 30 30175 Hannover
T 0511 336123 0 mail@nsp-la.de
www.nsp-la.de

Landschaftsarchitekten

pBZVC

15 von 68 in Zusammenstellung | | \




TOP 5

,_,5-5-\&-.

-——-"--_

= ::—_;._T_s.

16 von 68 in Zusammenstellung



TOP 5

17 von 68 in Zusammenstellung



TOP 6

Stadt Braunschweig 24-23919
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Sanierungsgebiet "Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet"
4. Teilaufhebung der Sanierungssatzung liber das formlich
festgelegte Sanierungsgebiet

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 14.10.2024
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhdérung) 19.11.2024 O
Ausschuss fir Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis) 20.11.2024 0]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhérung) 27.11.2024 o]
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Vorberatung) 04.12.2024 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 @)
Beschluss:

,Die Satzung Uber die 4. Teilauthebung der Sanierungssatzung vom 19. Juni 2001 (Amtsblatt
fur die Stadt Braunschweig Nr. 17 vom 19. September 2001) Uber das férmlich festgelegte
Sanierungsgebiet ,Westliches Ringgebiet" der Stadt Braunschweig wird wie in der als

Anlage 1 beigefligten Fassung beschlossen.*

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz:

Die Zustandigkeit des Rates fur die 4. Teilaufhebung der Sanierungssatzung ergibt sich aus
§ 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG.

Hintergrund
Mit der Satzung vom 19. Juni 2001 (Amtsblatt fir die Stadt Braunschweig Nr. 17 vom

19. September 2001) wurde das Sanierungsgebiet ,Soziale Stadt — Westliches Ringgebiet*
als féormlich festgelegtes Sanierungsgebiet beschlossen.

Die Stadt ist nach § 162 Abs. 1 BauGB verpflichtet, die Sanierungssatzung oder Teile der
Satzung dann aufzuheben, wenn die Sanierung

durchgefiihrt worden ist,

sich als undurchflihrbar erweist,

aus anderen Grinden aufgegeben wird

oder wenn die fur die Sanierung festgesetzte Frist abgelaufen ist.

In dem Sanierungsgebiet ist die Sanierung unterschiedlich weit fortgeschritten. Daher erfolgt
eine Aufhebung des Sanierungsgebietes abschnittsweise bis zum 31.12.2026. Die
Aufhebung in Teilen ermdglicht dariber hinaus, dass die durch Bescheid zu erhebenden
Ausgleichsbetrage im verbleibenden Satzungsgebiet fir weitere Malnahmen eingesetzt
werden kénnen. Nach drei bereits erfolgten Teilaufhebungen in den Jahren 2011, 2018 und
2022 ist das Gebiet aktuell noch rd. 159 ha grof3.
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Die aufzuhebenden Teilbereiche der 4. Teilaufhebung umfassen insgesamt rd. 57 ha und
werden wie folgt beschrieben:

e Der Teilbereich 4.1 Altfeld grenzt im Nordosten an einen Kleingartenverein und erstreckt
sich im Westen entlang der BAB 391.

o Der Teilbereich 4.2 Broitzemer Straflte-West wird im Norden durch den Pippelweg
eingegrenzt und im Osten durch den Cyriaksring. Im Stiden endet das Gebiet stdlich
der Minchenstralie. Im Westen grenzt das Gebiet bis an das Ringgleis und schlie3t den
Gewerbebereich bis zum Ende der Broitzemer Strafe mit ein.

e Der Teilbereich 4.3 Blumenstral3e knupft im Norden an das Gebiet 4.2 Broitzemer
Stralle-West an und endet 6stlich ebenfalls am Cyriaksring. Stdlich schlie3t es noch die
Helenenstralte mit ein. Westlich endet das Gebiet am Ringgleis inklusive des
Jugendplatzes.

e Der Teilbereich 4.4 Jahnstralle schlie3t die Bereiche der Jahnstralte und der Hugo-
Luther-Stral3e mit ein, wird dstlich vom Ringgleis begrenzt und westlich ebenfalls von
der BAB 391.

e Der Teilbereich 4.5 Hebbelstralle schliel3t alle anliegenden Grundstiicke der
Hebbelstralde ein.

o Der Teilbereich 4.6 Hugo-Luther-StralRe schlie3t im Norden an das Gebiet 4.3
Blumenstrale an und wird im Osten durch den Cyriaksring/die Frankfurter Stral3e
begrenzt. Im Slden grenzt er an das Gewerbegebiet und im Osten an das Ringgleis
bzw. an das Gebiet 4.4 Jahnstral3e an.

e Der Teilbereich 4.7 JuliusstrafRe-Sid wird im Norden durch die Luisenstraf3e, im Osten
durch die Juliusstral3e/Frankfurter Strale und im Westen durch den Bereich 4.3
BlumenstralRe bzw. 4.6 Hugo-Luther-StralRe eingefasst.

e Der Teilbereich 4.8 Pippelweg wird im Norden durch die Gutenbergstral’e und die
Stolzestralde, im Osten durch den Altstadtring, im Stden durch den Alten Pippelweg und
im Westen durch das Ringgleis begrenzt.

Begriindung:
In den letzten Jahren konnten zahlreiche bauliche MalRnahmen im Bereich der 4. Teilaufhe-

bung umgesetzt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die nachfolgend genannten
Maflnahmen.

Treppe Minchenstral3e - Jugendplatz:

Mit der guten Frequentierung des Jugendplatzes und der Errichtung des Kletterzentrums ist
der Bau einer Treppenanlage von der Minchenstrale zum Westbahnhof erfolgt. Ein
vorhandener Trampelpfad hatte aufgezeigt, dass eine fuRRlaufige Anbindung erforderlich ist.

Baumpflanzungen Broitzemer Strale:
Zwischen dem Johannes-Selenka-Platz und dem Ringgleis sind in der Broitzemer Stralte
beidseitig 31 Winterlinden und rund 300 Korallenbeete gepflanzt worden.

Ringgleis:

Mit der Realisierung des Ringgleises entstand aus dem friheren Industrie-Ringgleis der
heute weit Uber das Westliche Ringgebiet hinaus bekannte Rad- und Wanderweg. Die
attraktive Grinverbindung erstreckt sich durch das gesamte Sanierungsgebiet und erfreut
sich grolier Beliebtheit.
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Jugendplatz (BMX Parcours und Jugendstlitzpunkt):
Auf dem Gelande des Jugendplatzes wurde ein Container aufgestellt, welcher als
Jugendstitzpunkt dient und flr die Durchfiihrung und Begleitung von Jugendveranstaltungen
genutzt werden kann. In einem intensiven Beteiligungsprozess mit Jugendlichen der
Hauptschule Sophienstralle und des Jugendzentrums Drachenflug wurde zudem der Bau
eines BMX-Parcours neben der Skateanlage auf dem Jugendplatz angeschoben.

StralRenumgestaltung BlumenstraRe:

Die Blumenstrale befand sich durchgangig — von der Einmindung Cyriaksring bis zu den
Freiflachen des Jugendplatzes Westbahnhof — in einem baulich sehr schlechten Zustand und
wurde durch ein hohes und wenig geordnetes Parkaufkommen charakterisiert. Ziel der
StralRensanierung war u. a. die Aufwertung der BlumenstralRe sowie die Schaffung einer
verbesserten Verbindung und barrierearmen Zuganglichkeit zum Westbahnhof.

Aufwertung Jahnstralle:

Die Jahnstraf3e besitzt durch ihre bauliche Struktur einen nahezu einmaligen Charakter in
Braunschweig. Um diesen Charme zu erhalten wurde der gesamte Stral’enzug in einen
begeh- und befahrbaren Zustand gebracht. Zudem wurden die Baumscheiben vergrélert
und die Bdume, welche in einem schlechten Zustand waren, ersetzt.

Die Gebaude der Braunschweiger Baugenossenschaft entlang der Jahnstralle waren
ebenso in einem sehr schlechten Zustand und groRtenteils leerstehend. Mit Fordermitteln
konnten die Gebaude 11, 12, 16, 16 a, 17 und 18 - 20 saniert werden.

Spielplatz Arndtstrale:

Die grundsatzliche Zielstellung bestand darin, auf der vorhandenen Freiflache durch einen
integrativen Planungsansatz Spiel- und Freizeitangebote fir alle Altersklassen von Kindern
und Jugendlichen zu realisieren, sodass diese landschaftlich gestaltete Freiflache
perspektivisch die Funktionen eines Quartiersplatzes Gbernehmen kann. Die Planung
entstand mafgeblich auf der Grundlage der Arbeitsergebnisse der Planungsgruppe
Hebbelstralle sowie der Kinder- und Jugendbeteiligung.

Zur Verbesserung der Wohnqualitat und zum Abbau sozialer Verwerfungen wurden im
Bereich HebbelstralRe umfangreiche Manahmen durchgefiihrt:

Outdoorfitness Hebbelstrale:

Auf dem Grundstlick im Eingangsbereich zur Siedlung Hebbelstrale ist auf dem Gelande
der Nibelungen-Wohnbau-GmbH eine neu gestaltete Outdoor-Spielflache entstanden, um
Jung und Alt die Mdéglichkeit zu bieten, sich fit zu halten und einen Treffpunkt zu schaffen.
Die Grundidee ist in mehreren Mieterversammlungen entstanden. Es sind sechs , Trimm-
Dich-Gerate” sowie zwei Balancierelemente errichtet worden. Zudem wurde die vorhandene
Reckstange vom Platz vor der Spielstube integriert. Auflerdem gibt es nun mehrere
Sitzgelegenheiten, die die Aufenthaltsqualitat verbessern.

Spielplatz Hebbelstralle:

Da der Kiosk in der Hebbelstra3e 3 Uber I[&ngere Zeit leer stand, in einem schlechten
Zustand war und sich kein Nachmieter gefunden hatte, wurde dieser abgebrochen und
stattdessen ein Spielplatz realisiert. Im Eingangsbereich des Grundstiickes ist ein ,Kleiner
Platz* mit Baumen und Baumbanken entstanden. In der Mitte des Grundsticks ist ein
Kleinkinderspielbereich mit einem Sandspielplatz, eine Nestschaukel und eine Wippe
angelegt worden. Neben den Sitzméglichkeiten, die auf dem ,Kleinen Platz* entstanden sind,
wurde von den Blrgern zusatzlich eine Bank-Tisch-Kombination fiir diesen Bereich
gewulnscht, um auf der Flache zu picknicken. Ein weiteres Ergebnis der Burgerbeteiligung
waren die Erweiterung des Spielhligels im Stiden des Grundstlicks sowie die Bepflanzung
mit einem Spielgebiisch aus heimischen Strauchern. Das Spielgeblsch besteht u. a. aus
Strauchern wie Holunder, dessen Beeren von den Anwohnern verarbeitet werden kdénnen.
Im Wohngebiet Hebbelstralle wohnen tberdurchschnittlich viele Kinder unter sechs Jahren,
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und somit konnte durch diese Malinahme eine Verbesserung der Freizeitinfrastruktur
geschaffen werden.

Querungshilfe Hebbelstralle:

Im Einmindungsbereich der Stralien ,Am Lehmanger® und ,Arndtstrale” befindet sich auf
der nordlichen Seite die Spielstube und slidlich ein Spielplatz. Dieser wird von den Kindern
der Spielstube gern besucht. Um die Méglichkeiten der Uberquerung der Hebbelstralke durch
Kinder zu verbessern, wurde im Einmindungsbereich eine Querungshilfe realisiert.

Kita Schwedenheim:

Der Holzpavillon der Kita Schwedenheim war nach einer Nutzungsdauer von 68 Jahren
baulich in einem so schlechten Zustand, dass eine Sanierung unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten nicht mdglich und ein Neubau erforderlich war. In den Jahren 2018 und
2019 erfolgten deshalb der Abriss und der Ersatzneubau.

Mutterzentrum/Mehrgenerationenhaus:

Das Gebaude der ev. Kirche wurde im Rahmen der Stadtebauférderung bereits im Jahr 2002
grundlegend saniert und zum Quartierszentrum umgenutzt. Seitdem ist u. a. das von der
Stadt beauftragte Quartiersmanagement darin untergebracht. Um dem wachsenden
Raumbedarf gerecht zu werden, wurde das Gebaude erweitert. Im April 2016 konnte der

39 m? grolRe Anbau an dem Mehrgenerationenhaus offiziell eingeweiht werden.

StralRenumgestaltung Hugo-Luther-StraRe:

Die Hugo-Luther-Strale war friiher in einem sehr schlechten Zustand und gepragt durch ein
relativ breites Straf3enprofil und der nicht klar definierten Trennung von ruhendem und
fliekendem Verkehr. Dies fiihrte dazu, dass die Halfte der FulRwege mit parkenden Autos
belegt wurde. Die daraufhin folgende Straliensanierung diente primar dem Ziel, diese
verschiedenen Funktionen deutlich voneinander zu trennen.

Spielplatz Christian-Friedrich-Krull Straf3e:

Unter Berucksichtigung der Ergebnisse einer Kinderbeteiligung wurde der Spielplatz
neugestaltet. U. a. wurde die Spielflache durch Bodenmodellierungen abwechslungsreicher
gestaltet, die Nutzbarkeit der Basketballkdrbe und der Tischtennisplatten wurden verbessert,
und es wurden eine Sechserschaukel und eine Seilbahn integriert.

Kita ,Christian-Friedrich-Krull*:

Da insbesondere im Westlichen Ringgebiet viele Kinder aufgrund der stadtebaulichen
Verdichtung unter Bewegungsmangel leiden, wurden gemeinsam mit dem Kita-Team, dem
Quartiersmanagement und einem Freiraumplaner Mallinahmen zur Verbesserung der
Qualitat der Anlage entwickelt. Fur die Kindergartengruppe wurde ein neuer ,Leuchtturm®in
das bestehende Spielensemble aus Doppelschaukel, Baumstammen, Findlingen und
erneuertem Spielhugel integriert. AuRerdem wurde das im Bestand vorhandene Hochbeet
vollstéandig neu aufgebaut. Die Krippengruppe erhielt ein neues Spielhaus. Durch einen
Gemiuse- und Krautergarten soll die Naturerfahrung verstarkt werden. Das mehrfach
provisorisch reparierte Gartenhaus wurde ebenfalls durch ein neues ersetzt.

Jugendzentrum Drachenflug/Nexus:

Das stadtische Gebaude Frankfurter Stralle 253 soll wie bisher dauerhaft als stadtische
Gemeinbedarfseinrichtung fur das Quartier dienen. Dazu wurde es fur folgende Nutzer
modernisiert und ausgebaut: das Padagogisch-Psychologische Therapie-Zentrum (PPTZ
e. V.) als Trager des Kinder- und Jugendzentrums ,Drachenflug® im stidlichen Gebaudeteil
und im noérdlichen Gebaudeteil der Verein zur Forderung unabhangiger Kultur e. V. (VFuK)
als Betreiber des Kultur- und Kommunikationsprojekts ,NEXUS".

Querungshilfe Cyriaksring:
Der Cyriaksring verlauft in nordsudlicher Ausrichtung quer durch das Sanierungsgebiet. Die
Stralte weist zwei Fahrspuren pro Richtung auf und kann von Fuligangern nicht problemlos
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Uberquert werden. Diese Barrierewirkung wurde durch eine Querungshilfe auf Hohe der
Blumenstralle abgebaut.

Spielplatz Gabelsbergerstralle inkl. Anbindung an das Ringgleis:

Der Spielplatz Gabelsbergerstralle ist im Jahr 2006 aus Mitteln der ,Sozialen Stadt®
umgestaltet worden. Im Jahr 2016 konnte die Stadt Braunschweig ein Flurstlick zwischen
dem Ringgleis und dem Spielplatz erwerben und diesen somit an das Ringgleis anbinden.

Abbruch und Neubau Wohngebaude Pippelweq:

Auf die Umgestaltung des Ringgleises in einen Ful3- und Radweg und die daraus erfolgte
Aufwertung des Ortes folgte die Umnutzung des ehemaligen Garagenhofes Pippelweg in
eine Wohnnutzung. Mit Hilfe von Stadtebauférdermitteln konnte die ungeordnete Bebauung
aus nicht erhaltenswerten Nebengebauden und Garagen auf der brachgefallenen und
ungenutzten Gewerbeflache abgebrochen werden. Auf den Grundstiicken sind zwei
Mehrfamilienhduser und 12 Einfamilienhduser entstanden. Zudem konnten die vormals stark
versiegelten Flachen begriint werden.

Die im Entwicklungskonzept definierten MalRnahmen sind in den genannten Bereichen
insgesamt umgesetzt worden und daher im Sinne des § 162 BauGB abgeschlossen. Die
Sanierungssatzung ist fir diesen Bereich aufzuheben.

o0ziale Stadt” — Gebiet:

Die im Jahre 2017 beschlossene Festlegung als Fordergebiet nach § 171 e BauGB (DS 16-
03424) bleibt bis zur vollstandigen Aufhebung der Sanierungssatzung erhalten. Die
Festlegung als Fordergebiet nach § 171 e BauGB bedeutet, dass auch nach Beendigung
des umfassenden Verfahrens begleitende Foérdermittel, u. a. fir nichtinvestive Projekte der
,S0zialen Stadt”, neu bzw. weiterhin fiir die entlassenen Bereiche eingeworben und
eingesetzt werden kdnnen.

Beteiligungen:
Die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2

i. V.m. § 139 Abs. 2 BauGB und sonstiger Stellen hat in der Zeit vom 03.06. bis 08.07.2024
stattgefunden. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen, die Auswirkungen auf die 4.
Teilauthebung der Sanierungssatzung haben. Eine Abwagung war daher nicht erforderlich.

Der Sanierungsbeirat berat diese Vorlage in seiner Sitzung am 14.11.2024.
Leuer

Anlagen:

1. Aufhebungssatzung
2. Ubersichtsplane (Gesamtiibersicht und Teiliibersichten 4.1 bis 4.8)
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Satzung

uber die 4. Teilaufhebung der Sanierungssatzung vom 19. Juni 2001
zur formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Westliches Ringgebiet
im Programmteil ,,Soziale Stadt“ vom 18. Februar 2025

Aufgrund des § 162 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) in Verbindung mit den §§ 10 f., 58 Abs. 1 Nr. 5 Nieder-
sachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds.
GVBI. S. 2024 Nr. 9) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 18. Februar 2025
folgende Satzung beschlossen:

§1
(1) Nach Abschluss der stadtebaulichen Sanierungsmafinahmen in Teilbereichen des Sanierungs-
gebietes Westliches Ringgebiet im Programmteil ,Soziale Stadt” wird die Sanierungssatzung vom
19. Juni 2001 (Amtsblatt fiir die Stadt Braunschweig Nr. 17 vom 19. September 2001) teilweise

aufgehoben.

(2) Der Geltungsbereich dieser Teilauthebungssatzung umfasst folgende Grundstticke:

Bereich 4.1 — Altfeld

Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d Br aﬁ:nggg\?vi?: ;g: dA |Gemarkung bezeichnung || age Haus-Nrn.
Art Blatt/Blatter Flur_| Flurstiick

4.1.1 1100 009231 Hohetor 3 52/25 tlw. Alter Pippelweg, Pippelweg,
Johannes-Selenka-Platz

41.2 1100 | 001157 Hohetor 2 93/4 Altfeld

413 1100 | 009230 Hohetor 3 51/6 tiw. Am Weinberg

414 1100 | 001157 Hohetor 2 95/3 Am Weinberg

415 1100 006460 Hohetor 2 96/4 Am Weinberg

4.1.6 1100 | 003642 Hohetor 2 96/7 Am Weinberg

417 1100 | 001157 Hohetor 2 96/9 Am Weinberg

4.1.8 1100 | 009230 Hohetor 2 111/4 Am Weinberg

4.1.9 1100 012051 Hohetor 3 20/10 tiw. Am Weinberg, Pippelweg
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Bereich 4.2 — Broitzemer StraBe-West
Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d' Braﬁ:ll;zg\?v:(i:g \B,::d A Gemarkung| bezeichnung Lage Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur_| Flurstiick
4.2.1 1100 | 006561 Wilhelmitor |6 66/1 Auf dem Piepenstiege
4.2.2 1100 | 014494 Hohetor 3 12/14 Braunschweig-Nordkurve nach
Braunschweig-Rbf.
4.2.3 1100 | 012044 Hohetor 3 14/8 Braunschweig- Nordkurve nach
Braunschweig-Rbf.
424 1100 | 006340 Wilhelmitor |6 67/3 Broitzemer Stralte 15
4.2.5 1100 | 006340 Wilhelmitor |6 63/2 Broitzemer Strale 16
4.2.6 1100 | 014494 Wilhelmitor |6 63/7 Broitzemer Stralte 16
427 1100| 013935 Wilhelmitor |6 11/21 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
428 1100 | 013935 Wilhelmitor |6 9/4 Broitzemer StralRe 25,26,27,28
4.2.9 1100 | 006176 Wilhelmitor |6 61/10 Broitzemer Stralte 25,26,27,28
4210 |1100|006176 Wilhelmitor |6 61/11 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
4.2.11 11100|006176 Wilhelmitor |6 61/2 Broitzemer Stralte 25,26,27,28
4212 |1100|006176 Wilhelmitor |6 61/8 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
4,213 11100| 006176 Wilhelmitor |6 61/9 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
4214 |1100|013935 Wilhelmitor |6 63/24 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
4.2.15 |1100|006176 Wilhelmitor |6 63/40 Broitzemer Stralle 25,26,27,28
4.2.16 |1100|013935 Wilhelmitor |6 90/5 Broitzemer Stralte 25,26,27,28
4217 11100|014494 Hohetor 3 14/10 Broitzemer Stralle 202
4.2.18 |1100|012044 Hohetor 3 15/36 Broitzemer Stralte 202
4219 |1100|014494 Hohetor 3 15/44 Broitzemer StralRe 202, 202 A,
204 A
4,220 12101015325, 015326 Hohetor 3 15/31 Broitzemer Stralte 203
4.2.21 12101|014680, 014681 Hohetor 3 15/25 Broitzemer Stralle 204
4,222 12101014680, 014681 Hohetor 3 15/28 Broitzemer Stralte 204
4.2.23 12101|016195, 016196 Hohetor 3 15/33 Broitzemer Stralte 205
4.2.24 12101016195, 016196 Hohetor 3 15/35 Broitzemer Stral3e 205
4.2.25 11100|022097 Hohetor 3 6/10 Broitzemer Stralle 219
4.2.26 |1100|004063 Hohetor 3 6/6 Broitzemer Stralle 220
4.2.27 11100008317 Hohetor 3 6/9 Broitzemer Str. 221, Pippelweg 1, 4
4.2.28 |1100|008317 Hohetor 3 7/12 Broitzemer Stralle 222
4.2.29 11100|028073 Hohetor 3 6/11 Broitzemer Stralte
4,2.30 12101014680, 014681 Hohetor 3 15/45 Broitzemer Stralle
4.2.31 |2101|014680, 014681 Hohetor 3 15/46 Broitzemer Stralle
4.2.32 11100|014494 Hohetor 3 46/19 tiw. Broitzemer Stralte
4.2.33 11100|006176 Wilhelmitor |6 63/39 Broitzemer Stralte
4.2.34 11301|019469-019492 Wilhelmitor |6 70/14 Cyriaksring 12-14
4.2.35 |1301|019493-019516 Wilhelmitor |6 70/26 Cyriaksring 15, 16, 17
4.2.36 |1301|016248-016256, 017842| Wilhelmitor |6 70/28 Cyriaksring 18
4.2.37 11100|001885 Wilhelmitor |6 70/29 Cyriaksring 19
4.2.38 |1100|001898 Wilhelmitor |6 70/30 Cyriaksring 20
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4.2.39 (1100001887 Wilhelmitor |6 70/32 Cyriaksring 21
4.2.40 (1100001899 Wilhelmitor |6 70/33 Cyriaksring 22
4241 [1100|001893 Wilhelmitor |6 70/35 Cyriaksring 23
4.2.42 (1100001900 Wilhelmitor |6 70/36 Cyriaksring 24
4.2.43 11100|001949 Wilhelmitor |6 70/38 Cyriaksring 25
4.2.44 (1100001950 Wilhelmitor |6 70/39 Cyriaksring 26
4.2.45 (1100001897 Wilhelmitor |6 70/184 Cyriaksring 27,28
4246 [1100|016811 Wilhelmitor |6 70/181 Cyriaksring
4.2.47 11100014494 Wilhelmitor |6 63/33 Minchenstralle
4.2.48 11100|026483 Wilhelmitor |6 63/38 Pippelweg 1
4.2.49 |1100|014494 Hohetor 3 15/15 Pippelweg 9
4.2.50 11100|013088 Hohetor 3 15/21 Pippelweg 10
4251 (1100013088 Hohetor 3 15/22 Pippelweg 10
4.2.52 (1100013088 Hohetor 3 15/23 Pippelweg 10
4.2.53 (1100013088 Hohetor 3 15/26 Pippelweg 10
4.2.54 11100|013088 Hohetor 3 15/30 Pippelweg 10
4.2.55 11100|013088 Hohetor 3 15/39 Pippelweg 10
4256 (1100013088 Hohetor 3 15/40 Pippelweg 10
4.2.57 (1100006176 Wilhelmitor |6 63/26 Pippelweg
4258 (1100013935 Wilhelmitor |6 63/28 Pippelweg
4.2.59 (1100014494 Wilhelmitor |6 63/31 Pippelweg
4.2.60 |1100|006176 Wilhelmitor |6 63/35 Pippelweg
4.2.61 (1100013935 Wilhelmitor |6 63/37 Pippelweg
Bereich 4.3 — Blumenstralle
ord Grurgibuc:jhbbez:ichnung Ka!aster-
N:. " Brau:\:ghwl:;i:g ‘BI::d A | Gemarkung bezeichnung | age Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstiick
4.3.1 1100 | 002799 Wilhelmitor |6 63/18 Auf dem Piepenstiege
4.3.2 1100 | 015124 Wilhelmitor |6 91/12 Auf dem Piepenstiege
4.3.3 1301 | 028255-028265 Wilhelmitor |6 44/27 Belfort 2,3,3A
434 1301 | 027765-027771 Wilhelmitor |6 44/26 Belfort 4,5
4.3.5 1100 | 027785 Wilhelmitor |6 25/57 Belfort 7
4.3.6 1100 | 027785 Wilhelmitor |6 44/22 Belfort 7
4.3.7 1100 | 027784 Wilhelmitor |6 44/21 Belfort 8
4.3.8 1100 | 027783 Wilhelmitor |6 44/20 Belfort 9
4.3.9 [2101 006854, 007748 Wilhelmitor |6 44/31 Belfort 9
4.3.10 [1100|027782 Wilhelmitor |6 44/19 Belfort 10
4.3.11 |1100| 027781 Wilhelmitor |6 44/18 Belfort 11
4.3.12 [1100|027780 Wilhelmitor |6 44/17 Belfort 12
4.3.13 |1100|027779 Wilhelmitor |6 44/16 Belfort 13
4.3.14 (1100027778 Wilhelmitor |6 44/15 Belfort 14
4.3.15 (1100027776 Wilhelmitor |6 44/13 Belfort 15
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4.3.16 |1302|027775-027776 Wilhelmitor |6 44/14 Belfort 15

4.3.17 |1100|027775 Wilhelmitor |6 44/12 Belfort 16

4.3.18 |1301|027827-027833 Wilhelmitor |6 44/11 Belfort 17,18

4.3.19 |1100|012053 Wilhelmitor |6 41/71 Belfort

4.3.20 |1100|012053 Wilhelmitor |6 44/23 Belfort

4.3.21 |1100|012053 Wilhelmitor |6 44/25 Belfort

4.3.22 |1100|012053 Wilhelmitor |6 44/29 Belfort

4.3.23 |1100|012053 Wilhelmitor |6 44/32 Belfort

4.3.24 11100|023307 Wilhelmitor |6 51/8 Blumenstralle 1

4.3.25 | 1100 | 028659 Wilhelmitor |6 51/6 Blumenstralle 1A-1H, 1J-
1K, 2, 2A

4.3.26 | 1100 |028659 Wilhelmitor |6 52/4 Blumenstralle 1A-1H, 1J-
1K, 2, 2A

4.3.27 |1100| 026206 Wilhelmitor |6 52/3 BlumenstralRe 3

4.3.28 |1301|027860-027861 Wilhelmitor |6 53/2 Blumenstralle 3A

4.3.29 |1100|028710 Wilhelmitor |6 51/5 BlumenstralRe 4A

4.3.30 |1301|027874-027876 Wilhelmitor |6 54/4 Blumenstralle 4A

4.3.31 |1301|027866-027873 Wilhelmitor |6 54/5 Blumenstralle 4B

4.3.32 |1301|027866-027873 Wilhelmitor |6 53/3 BlumenstralRe 4C

4.3.33 |1100|027713 Wilhelmitor |6 54/2 Blumenstralle 5

4.3.34 11100|001183 Wilhelmitor |6 55/3 Blumenstralle 6

4.3.35 |1100|027099 Wilhelmitor |6 45/71 Blumenstralle 8

4.3.36 |2101|006854, 007748 Wilhelmitor |6 45/14 Blumenstralle 9

4.3.37 |2101|006854, 007748 Wilhelmitor |6 45/18 BlumenstralRe 9

4.3.38 |2101|026072-026073 Wilhelmitor |6 44/8 Blumenstralle 11

4.3.39 |1100|012053 Wilhelmitor |6 25/58 BlumenstralRe 20

4.3.40 |1100|012053 Wilhelmitor |6 11/94 Blumenstralle 23

4.3.41 |1100|012053 Wilhelmitor |6 11/50 BlumenstralRe 25

4.3.42 11100|024654 Wilhelmitor |6 60/7 Blumenstralle 25

4.3.43 |1100|012053 Wilhelmitor |6 59/6 Blumenstralle 27

4.3.44 |1100|012053 Wilhelmitor |6 59/3 BlumenstralRe 33

4.3.45 |1100|012053 Wilhelmitor |6 59/5 Blumenstralle 33

4.3.46 |1100|014494 Wilhelmitor |6 58/7 BlumenstralRe 36

4.3.47 11100|003407 Wilhelmitor |6 56/4 Blumenstralle 38

4.3.48 |1100|024654 Wilhelmitor |6 25/48 BlumenstralRe

4.3.49 |1100|027304 Wilhelmitor |6 45/75 Blumenstralle

4.3.50 |1100|014494 Wilhelmitor |6 45/76 Blumenstralle

4.3.51 1100004271 Wilhelmitor |6 51/4 Blumenstralle

4.3.52 11100|014494 Wilhelmitor |6 51/7 Blumenstralle

4.3.53 11100|027099 Wilhelmitor |6 55/11 Blumenstralle

4.3.54 11100|027277 Wilhelmitor |6 55/15 Blumenstralle

4.3.55 |1100| 027271 Wilhelmitor |6 55/16 Blumenstralle

4.3.56 | 1100 |006568 Wilhelmitor |6 56/6 Blumenstralle

4.3.57 |1100|014494 Wilhelmitor |6 58/6 Blumenstralle

4.3.58 11100|012053 Wilhelmitor |6 59/1 Blumenstralle

4.3.59 11100028721 Wilhelmitor |6 60/6 Blumenstralle
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4.3.60 (1100006568 Wilhelmitor |6 70/186 BlumenstralRe
4.3.61 |1100|014494 Wilhelmitor |6 83/4 Blumenstralle
4.3.62 |1100|014494 Wilhelmitor |6 83/8 Blumenstralle
4.3.63 |1100|006568 Wilhelmitor |6 91/13 Blumenstralle
4.3.64 |1100|016811 Wilhelmitor |6 92 Blumenstralle
4.3.65 |1100|012053 Wilhelmitor |6 11/37 Broitzemer Stralie
4.3.66 |1100|012053 Wilhelmitor |6 11/38 Broitzemer Stralle
4.3.67 |1100|002065 Wilhelmitor |6 48/1 Cyriaksring 6
4.3.68 | 1100 | 004272 Wilhelmitor |6 48/2 Cyriaksring 7
4.3.69 |1301|009962-009969 Wilhelmitor |6 48/6 Cyriaksring 8
4.3.70 11100 |006609 Wilhelmitor |6 48/7 Cyriaksring 9
4.3.71 11100|008469 Wilhelmitor |6 70/179 Cyriaksring 9A
4.3.72 |1100|014494 Wilhelmitor |6 58/4 Cyriaksring 10
4.3.73 |1100|012278 Wilhelmitor |6 58/5 Cyriaksring 10
4.3.74 |1100|002799 Wilhelmitor |6 63/20 Cyriaksring 10
4.3.75 |1100|012278 Wilhelmitor |6 66/3 Cyriaksring 10
4.3.76 |1100|015124 Wilhelmitor |6 91/11 Cyriaksring 10
4.3.77 |1100|002799 Wilhelmitor |6 70/182 Cyriaksring 10,10 A
4.3.78 |11100|012053 Wilhelmitor |6 56/5 Cyriaksring
4.3.79 |1100|012053 Wilhelmitor |6 70/185 Cyriaksring
4.3.80 |1100|012053 Wilhelmitor |6 91/14 Cyriaksring
4.3.81 |1100| 030752 Wilhelmitor |6 42/73 Helenenstralle 17,18
4.3.82 11100|013366 Wilhelmitor |6 42/2 Helenenstralie 18
4.3.83 | 1100 | 003392 Wilhelmitor |6 45/6 Helenenstralie 19
4.3.84 11100003392 Wilhelmitor |6 45/82 Helenenstralle 19
4.3.85 11100003391 Wilhelmitor |6 45/81 Helenenstralle 19A
4.3.86 |1100|013366 Wilhelmitor |6 42/71 Helenenstralie 19B
4.3.87 11100|001104 Wilhelmitor |6 45/7 Helenenstralie 19B
4.3.88 |1100|001180 Wilhelmitor |6 45/8 Helenenstralle 19B
4.3.89 11100001181 Wilhelmitor |6 46/71 Helenenstralle 19B
4.3.90 11100001182 Wilhelmitor |6 38/56 Helenenstralte 20
4.3.91 11100003391 Wilhelmitor |6 45/80 Helenenstralle 20
4.3.92 |1301|023967-023976 Wilhelmitor |6 37/46 Helenenstralte 21
4.3.93 |1100|006808 Wilhelmitor |6 46/2 Helenenstralie 22
4.3.94 11100|006807 Wilhelmitor |6 46/3 Helenenstralle 23
4.3.95 | 1100 | 004301 Wilhelmitor |6 47/2 Helenenstralle 24
4.3.96 |1100|004300 Wilhelmitor |6 471 Helenenstralle 25
4.3.97 | 1301 |024845-024852 Wilhelmitor |6 47/3 Helenenstralte 26
4.3.98 |1100|004296 Wilhelmitor |6 47/4 Helenenstralie 27
4.3.99 |1100|006584 Wilhelmitor |6 48/4 Helenenstralie 28
4.3.100 11301 |016175-016182, Wilhelmitor |6 48/5 Helenenstralie 29
023961-023962
4.3.101 11100 | 005598 Wilhelmitor |6 48/3 Helenenstralte 30
4.3.102 11100 | 001182 Wilhelmitor |6 38/55 Helenenstralle
4.3.103 11100 | 003392 Wilhelmitor |6 45/78 HelenenstralRe
4.3.104 11100 | 003391 Wilhelmitor |6 45/79 Helenenstralle
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4.3.10511100| 014494 Wilhelmitor |6 84/7 Helenenstralle
4.3.106 | 1100 | 027277 Wilhelmitor |6 55/6 Mincheweiden 2
4.3.107 | 1100 | 027271 Wilhelmitor |6 55/8 Mincheweiden 3
4.3.108 [ 1100 | 027100 Wilhelmitor |6 45/72 Mincheweiden 4
4.3.109 1100 | 027100 Wilhelmitor |6 55/12 Mincheweiden 4
4.3.110 (1100 | 027034 Wilhelmitor |6 45/73 Mincheweiden 5
4.3.111 1100 | 027034 Wilhelmitor |6 55/13 Mincheweiden 5
4.3.11211100| 027103 Wilhelmitor |6 45/74 Mincheweiden 6
4.3.113 11100 | 027103 Wilhelmitor |6 55/14 Mincheweiden 6
4.3.114 11100 | 027024 Wilhelmitor |6 55/9 Mincheweiden 7
4.3.115[1100 | 028482 Wilhelmitor |6 46/72 Mincheweiden 7TA
4.3.116 | 1100 | 027033 Wilhelmitor |6 55/4 Mincheweiden 8
4.3.117 [ 1302027100, 027103, Wilhelmitor |6 55/10 Mincheweiden
027034
4.3.118 11100 | 012053 Wilhelmitor |6 55/5 Mincheweiden
Bereich 4.4 — JahnstraRe
Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d' Braﬁrrll;r(‘:g\?v:(i:g ‘Blgzd A Gemarkung bezeichnung Lage Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstick
441 1100 | 021355 Wilhelmitor |5 7/4 A 391
442 1100 | 012053 Wilhelmitor |6 17/25 Am Jédebrunnen
443 1100 | 012053 Wilhelmitor |6 21/23 Am Jédebrunnen
444 1100 | 009133 Wilhelmitor |5 37/5 Am Joédebrunnen
445 1100 | 007374 Wilhelmitor |4 35/76 Arndtstralle 2,3,4,5
446 1100 | 007374 Wilhelmitor |4 35/77 Arndtstralle 2,3,4,5
447 1100 | 007374 Wilhelmitor |4 76/41 Arndtstralie 2,3,4,5
448 1100 | 007374 Wilhelmitor |4 78/35 Arndtstralte 2,3,4,5
449 1100 | 004166 Wilhelmitor |5 11 ArndtstralRe 36
4410 (1100004166 Wilhelmitor |5 1/49 Arndtstralle 37
4411 |1100|004166 Wilhelmitor |5 1/48 Arndtstralle 38
4412 |1100|012053 Wilhelmitor |5 17/39 Arndtstralle
4413 |1100|012053 Wilhelmitor |5 2/49 Arndtstralte
4414 (1100006849 Wilhelmitor |4 77/41 Hugo-Luther-StralRe 17
4.4.15 |1100| 006281 Wilhelmitor |4 74/41 Hugo-Luther-StralRe 18
4.4.16 |1100|004167 Wilhelmitor |5 1/47 Hugo-Luther-Stralie 19
4417 [1100|006801 Wilhelmitor |5 1/34 Hugo-Luther-StralRe 20
4418 |1100|006280 Wilhelmitor |5 1/35 Hugo-Luther-Stralle 21
4.4.19 |1100|006308 Wilhelmitor |5 1/46 Hugo-Luther-Stral3e 22
4420 |1100|004310 Wilhelmitor |5 1/45 Hugo-Luther-Stralle 23
4.4.21 11100|004309 Wilhelmitor |5 1/44 Hugo-Luther-Stralie 24
4.4.22 (1100004308 Wilhelmitor |5 1/43 Hugo-Luther-StraRe 25
4.4.23 11100|004307 Wilhelmitor |5 1/42 Hugo-Luther-Stralie 26
4.4.24 11100 |002228 Wilhelmitor |5 1/33 Hugo-Luther-StralRe 27
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4425 (1100004306 Wilhelmitor |5 1/41 Hugo-Luther-StralRe 28
4.4.26 |1100|004305 Wilhelmitor |5 1/40 Hugo-Luther-Stralle 29
4.4.27 11100|004304 Wilhelmitor |5 1/39 Hugo-Luther-Stral3e 30
4.4.28 (1100006795 Wilhelmitor |5 1/38 Hugo-Luther-StralRe 31
4.4.29 11100|004303 Wilhelmitor |5 1/37 Hugo-Luther-Stralie 32
4.4.30 (1100002580 Wilhelmitor |5 1/32 Hugo-Luther-StralRe 33
4.4.31 1100 | 004302 Wilhelmitor |5 1/36 Hugo-Luther-Stralle 34
4432 [1100|016618 Wilhelmitor |5 1/57 Hugo-Luther-Strale 34 A
4433 |1100|016618 Wilhelmitor |5 2/50 Hugo-Luther-Stralle 34 A
4.4.34 11100016618 Wilhelmitor |5 38/2 Hugo-Luther-Stralie 34 A
4435 (1100012596 Wilhelmitor |5 3/3 Hugo-Luther-Strale 34B
4.4.36 |1100|002789 Wilhelmitor |5 4/10 Hugo-Luther-Stralie 34C
4.4.37 11100|002789 Wilhelmitor |5 4/6 Hugo-Luther-Stral3e 34C
4.4.38 |1100|002789 Wilhelmitor |5 4/8 Hugo-Luther-Stralle 34C
4.4.39 11100|002789 Wilhelmitor |5 4/9 Hugo-Luther-Stral3e 34C
4.4.40 |1100|000641 Wilhelmitor |5 4/13 Hugo-Luther-Stral3e 34D
4.4.41 11100|025525 Wilhelmitor |5 715 Hugo-Luther-Stralie 34 E
4.4.42 11100|019965 Wilhelmitor |6 22/12 Hugo-Luther-Stralie 37
4443 |1100|006500 Wilhelmitor |6 22/13 Hugo-Luther-Stralle 38
4.4.44 (1100006290 Wilhelmitor |6 22/14 Hugo-Luther-StralRe 39
4445 |1100|022528 Wilhelmitor |6 22/15 Hugo-Luther-Stralle 40
4.4.46 |1100|006291 Wilhelmitor |6 22/11 Hugo-Luther-Stralie 41
4.4.47 11100|002183 Wilhelmitor |6 22/6 Hugo-Luther-Stral3e 42
4.4.48 11100006292 Wilhelmitor |6 84/22 Hugo-Luther-Stralie 43
4449 (1100006292 Wilhelmitor |6 85/22 Hugo-Luther-StralRe 43
4450 |1100|002123 Wilhelmitor |6 82/23 Hugo-Luther-Stralle 44
4451 (1100002123 Wilhelmitor |6 83/23 Hugo-Luther-StralRe 44
4452 (1100007415 Wilhelmitor |6 22/10 Hugo-Luther-StralRe 45
4,453 |1100|006796 Wilhelmitor |6 22/16 Hugo-Luther-Stralie 46
4454 [1301|016783 Wilhelmitor |6 22/17 Hugo-Luther-StralRe 47
4455 |1100|006577 Wilhelmitor |6 22/18 Hugo-Luther-Stralle 48
4,456 |1301|010980-010987 Wilhelmitor |6 22/1 Hugo-Luther-Stral3e 49
4.4.57 |1301|010904-010906, Wilhelmitor |6 22/2 Hugo-Luther-Stralle 50
010908, 010910,
010912-010919

4.4.58 11100|002345 Wilhelmitor |6 22/3 Hugo-Luther-Stral3e 51
4459 |1100|002345 Wilhelmitor |6 22/4 Hugo-Luther-Stralle 52
4.4.60 |1301|019636-019645 Wilhelmitor |6 22/5 Hugo-Luther-Stralie 53
4461 (1100012053 Wilhelmitor |6 25/51 Hugo-Luther-Strale

4.4.62 |1100|006577 Wilhelmitor |6 25/52 Hugo-Luther-Stralie

4.4.63 |1100|009133 Wilhelmitor |5 37/3 Hugo-Luther-Stral3e

4464 |1100|009133 Wilhelmitor |5 38/3 Hugo-Luther-Stralle

4.4.65 |1100|012053 Wilhelmitor |5 7 Hugo-Luther-Stral3e

4466 (1100012053 Wilhelmitor |5 8/1 Hugo-Luther-Strale

4.4.67 |1100|028171 Wilhelmitor |6 25/55 Hugo-Luther-Stralie

4.4.68 |1100|006359 Wilhelmitor |5 1/2 Jahnstralle 1
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4.4.69 |1100|004161 Wilhelmitor |5 1/3 JahnstralRe 2

4.4.70 (1100006360 Wilhelmitor |5 1/4 JahnstralRe 3

4.4.71 |1100| 006361 Wilhelmitor |5 1/5 JahnstralRe 4

4472 |1100|013566 Wilhelmitor |5 1/6 JahnstralRe 5

4473 |1100|013566 Wilhelmitor |5 117 Jahnstralle 6

4474 11100 | 004161 Wilhelmitor |5 1/8 JahnstralRe 7

4.4.75 (1100006362 Wilhelmitor |5 1/9 Jahnstralle 7A

4476 |1100|004161 Wilhelmitor |5 1/11 JahnstralRe 8

4.4.77 (1100004162 Wilhelmitor |5 1/10 Jahnstralle 8A

4478 11100 | 004162 Wilhelmitor |5 112 Jahnstralle 9

4479 11100 |004162 Wilhelmitor |5 113 JahnstralBe 10

4480 |1100|004162 Wilhelmitor |5 114 Jahnstralle 11

4.4.81 |1100|004162 Wilhelmitor |5 1/15 JahnstralRe 12

4.4.82 (1100004163 Wilhelmitor |5 1/16 JahnstralRe 12A

4.4.83 11100|004163 Wilhelmitor |5 1/18 Jahnstralle 16

4484 |1100|004163 Wilhelmitor |5 117 JahnstralRe 16 A

4485 |1100|004163 Wilhelmitor |5 119 Jahnstralle 17

4486 |1100|004163 Wilhelmitor |5 1/31 JahnstralBe 18

4.4.87 (1100004164 Wilhelmitor |5 1/21 JahnstralRe 19

4488 |1100|004164 Wilhelmitor |5 1/22 JahnstralRe 20

4.4.89 (1100004164 Wilhelmitor |5 1/23 JahnstralRe 21

4490 |1100|006363 Wilhelmitor |5 1/24 Jahnstralle 22

4491 |1100|006364 Wilhelmitor |5 1/25 JahnstralBe 23

4492 |1100|006364 Wilhelmitor |5 1/26 Jahnstralle 24

4493 |1100|012736 Wilhelmitor |5 1/27 JahnstralRe 25

4494 (1100012736 Wilhelmitor |5 1/28 JahnstralRe 26

4495 (1100004165 Wilhelmitor |5 1/29 JahnstralRe 27

4496 |1100|004165 Wilhelmitor |5 1/30 JahnstralBe 28

4497 |1100|009133 Wilhelmitor |5 1/51 JahnstralRe

4498 (1100009133 Wilhelmitor |5 1/52 JahnstralRe

4.4.99 [1100|006891 Wilhelmitor |5 1/53 Jahnstralle

4.4.1001100|012185 Wilhelmitor |5 2/48 JahnstralRe

4.4.101 (1100 | 012053 Wilhelmitor |5 2/54 JahnstralRe

Bereich 4.5 — Hebbelstrale

Grundbuchbezeichnung Kataster-
SId' Braﬁ:;zg\?v:(i:g \B,::d A | Gemarkung bezeichnung || age Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstiick

451 1100 | 003653 Wilhelmitor |5 2/83 Hebbelstralle 2,4,6,8,12,
14,16,18,20

45.2 1100 | 003653 Wilhelmitor |5 2/84 HebbelstralRe 2,4,6,8,12,
14,16,18,20

453 1100 | 003644 Wilhelmitor |5 2/23 Hebbelstralle 3
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454 1100 | 003627 Wilhelmitor |5 2/71 Hebbelstralle ?,57,9,11,13,

455 1100 | 006209 Wilhelmitor |5 2/26 Hebbelstralle 10

456 1100 | 003627 Wilhelmitor |5 2/65 Hebbelstralle 17,19

457 1100 | 023514 Wilhelmitor |5 2/70 Hebbelstralle 21,23,25

458 1100 | 006209 Wilhelmitor |5 2/69 Hebbelstralle 22

45.9 1100 | 020679 Wilhelmitor |5 2/67 Hebbelstralle 24,26

4510 |1100|003627 Wilhelmitor |5 2/64 HebbelstralRe 27

45.11 |1100|003627 Wilhelmitor |5 2/62 Hebbelstralle 28

4512 |1100|003627 Wilhelmitor |5 2/63 Hebbelstralle 29,31,33,3
5

4513 |1100|003627 Wilhelmitor |5 2/61 Hebbelstralle 30,32,34,
36,38,40

4514 (1100003644 Wilhelmitor |5 2/24 Hebbelstralle

45.15 |1100|009133 Wilhelmitor |5 2/85 Hebbelstralle

Bereich 4.6 — Hugo-Luther-StraRe

Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d Braﬁggg\?vlgi:g ;g: dA |Gemarkung bezeichnung (| 3ge Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstiick

4.6.1 1100 | 014494 Wilhelmitor |6 39/5 Chr.-Friedrich-Krull-Str. |5

46.2 1100 | 014494 Wilhelmitor |6 38/11 Chr.-Friedrich-Krull-Str.

46.3 1100 | 014494 Wilhelmitor |6 39/4 Chr.-Friedrich-Krull-Str.

4.6.4 1100 | 006548 Wilhelmitor |6 32/2 Cyriaksring 1

4.6.5 1100 | 006548 Wilhelmitor |6 32/3 Cyriaksring 1

4.6.6 1100 | 005584 Wilhelmitor |6 32/6 Cyriaksring 2

46.7 1100 | 006540 Wilhelmitor |6 29/2 Cyriaksring 3

46.8 1301 | 015650-015653 Wilhelmitor |6 30/3 Cyriaksring 4

46.9 1100 | 004273 Wilhelmitor |6 36/9 Cyriaksring 5

4.6.10 |1100|013237 Wilhelmitor |4 35/84 Frankfurter StralRe 253, 253
A, 253 B

4.6.11 |1100|015246 Wilhelmitor |4 38/33 Frankfurter Stralle 254

4.6.12 |1100|006470 Wilhelmitor |4 38/29 Frankfurter Stralle 256

4.6.13 | 1100 | 006462 Wilhelmitor |4 38/14 Frankfurter StralRe 257

4.6.14 1100 | 006462 Wilhelmitor |4 38/15 Frankfurter StralRe 257

4.6.15 | 1100 | 014021 Wilhelmitor |4 38/25 Frankfurter Stralle 258

4.6.16 | 1100 | 014021 Wilhelmitor |4 38/27 Frankfurter Stralle 258

4.6.17 |1100| 014021 Wilhelmitor |4 38/30 Frankfurter Stralle 258

4.6.18 |1301|025775-025788 Wilhelmitor |4 38/28 Frankfurter StralRe 259

4.6.19 |1301|025775-025788 Wilhelmitor |4 38/31 Frankfurter StralRe 259

4.6.20 |1301|025775-025788 Wilhelmitor |4 38/37 Frankfurter Stralle 259

4.6.21 |1301|025775-025788 Wilhelmitor |4 38/34 Frankfurter StralRe 259

4.6.22 |1100| 014021 Wilhelmitor |4 38/38 Frankfurter Stralle 259

4.6.23 | 1100 | 006462 Wilhelmitor |4 38/10 Frankfurter Stralle 262

4.6.24 11100 | 006462 Wilhelmitor |4 38/9 Frankfurter Stral’e 262
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4.6.25 [1301|021899-021908 Wilhelmitor |4 39/11 Frankfurter Stralle 263
4.6.26 |1100|002151 Wilhelmitor |6 36/3 Helenenstralie 3
4.6.27 11100|001843 Wilhelmitor |6 36/2 Helenenstralle 4
4.6.28 |1100|002535 Wilhelmitor |6 36/4 Helenenstralle 5
4.6.29 |1301|017817-017825 Wilhelmitor |6 36/1 Helenenstralie 6,6 A
4.6.30 |1100|006797 Wilhelmitor |6 36/5 Helenenstralle 7
4.6.31 |1100|006797 Wilhelmitor |6 36/6 Helenenstralie 7
4.6.32 |11100|006797 Wilhelmitor |6 36/7 Helenenstralle 7
4.6.33 |1100|006804 Wilhelmitor |6 36/8 Helenenstralie 8
4.6.34 | 1100 | 006241 Wilhelmitor |6 37 Helenenstralle 9
4.6.35 |1100|007458 Wilhelmitor |6 30/71 Helenenstralle 9A
4.6.36 | 1100 |028380 Wilhelmitor |6 30/72 Helenenstralie 9A
4.6.37 11100003752 Wilhelmitor |6 38/52 Helenenstralle 10
4.6.38 11100 | 003966 Wilhelmitor |6 38/6 Helenenstralie 10
4.6.39 [1301|027289-027297 Wilhelmitor |6 38/47 Helenenstralle 10 A
4.6.40 [1100|003752 Wilhelmitor |6 38/49 HelenenstralRe 10B
4.6.41 11100 | 003752 Wilhelmitor |6 38/50 Helenenstralie 10B
4.6.42 |1100|027106 Wilhelmitor |6 38/51 HelenenstralRe 10C
4.6.43 |1100|027106 Wilhelmitor |6 38/54 Helenenstralie 10C
4.6.44 |1100|003600 Wilhelmitor |6 38/2 Helenenstralle 11
4.6.45 |1100|003601 Wilhelmitor |6 38/3 Helenenstralie 12
4.6.46 |1100|028189 Wilhelmitor |6 40/14 Helenenstralie 15
4.6.47 |1301|027289-027297 Wilhelmitor |6 38/53 HelenenstralRe
4.6.48 |1301|018239-018248 Wilhelmitor |4 39/6 Hugo-Luther-Str. 1/

Frankf. Str. 263
4.6.49 |1301|018239-018248 Wilhelmitor |4 39/7 Hugo-Luther-Str. 1/

Frankf. Str. 263
4.6.50 |1100|005578 Wilhelmitor |4 39/5 Hugo-Luther-Stralte 1A
4.6.51 | 1100 | 006851 Wilhelmitor |4 39/10 Hugo-Luther-Stralle 2
4.6.52 11100|006289 Wilhelmitor |4 39/9 Hugo-Luther-Stralie 3
4.6.53 (1100006597 Wilhelmitor |4 39/3 Hugo-Luther-Strale 4
4.6.54 |1100|006874 Wilhelmitor |4 39/12 Hugo-Luther-StralRe 5
4.6.55 |1301|013016-013023 Wilhelmitor |4 39/13 Hugo-Luther-Stralie 6
4.6.56 |1301|016963-016973 Wilhelmitor |4 39/4 Hugo-Luther-Stralle 7
4.6.57 |1100|006553 Wilhelmitor |4 39/15 Hugo-Luther-Stralie 8
4.6.58 [1301|014076-014086 Wilhelmitor |4 39/14 Hugo-Luther-Strale 9
4.6.59 |1301 |025800-025803, Wilhelmitor |4 38/5 Hugo-Luther-StralRe 9A

025805-025806,
025808-025811

4.6.60 [1301|018256-018262 Wilhelmitor |4 38/20 Hugo-Luther-Strale 9B
4.6.61 |1100|006180 Wilhelmitor |4 38/6 Hugo-Luther-StralRe 9C
4.6.62 |1301|015371-015382 Wilhelmitor |4 40/3 Hugo-Luther-Stralie 10
4.6.63 | 1100 | 004311 Wilhelmitor |4 41/11 Hugo-Luther-StralRe 11
4.6.64 |1100|004282 Wilhelmitor |4 41/10 Hugo-Luther-Stralte 12
4.6.65 |1100|006533 Wilhelmitor |4 41/9 Hugo-Luther-Stral3e 13
4.6.66 |1100|006487 Wilhelmitor |4 41/5 Hugo-Luther-Stralie 14
4.6.67 |1100|006810 Wilhelmitor |4 41/6 Hugo-Luther-Stralie 15
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4.6.68 |[1100 006524 Wilhelmitor |4 41/14 Hugo-Luther-Strale 16, 16 A
4.6.69 |1100|006375 Wilhelmitor |6 28/12 Hugo-Luther-StralRe 54
4.6.70 |1100|016165 Wilhelmitor |6 40/13 Hugo-Luther-Stralie 54 A
4.6.71 (1100005100 Wilhelmitor |6 28/18 Hugo-Luther-Strale 55
4.6.72 |11301|019732-019737 Wilhelmitor |6 28/16 Hugo-Luther-Stralie 56
4.6.73 [1100|008161 Wilhelmitor |6 28/19 Hugo-Luther-Strale 57
4.6.74 |1100|006329 Wilhelmitor |6 28/20 Hugo-Luther-StralRe 58
4.6.75 |1301|024458-024465 Wilhelmitor |6 28/13 Hugo-Luther-Stral3e 59
4.6.76 |1301|025395-025398 Wilhelmitor |6 28/14 Hugo-Luther-StralRe 59 A
4.6.77 |11100|006879 Wilhelmitor |6 311 Hugo-Luther-Stralte 60 A
4.6.78 (1100006879 Wilhelmitor |6 31/72 Hugo-Luther-Strale 60 A
4.6.79 12101006879, 028460 Wilhelmitor |6 31/71 Hugo-Luther-Stralie 61
4.6.80 |1100|012053 Wilhelmitor |6 32/5 Hugo-Luther-Stralle 61
4.6.81 |1100|006549 Wilhelmitor |6 32/4 Hugo-Luther-StralRe 62
4.6.82 (1100009133 Wilhelmitor |4 18/17 Hugo-Luther-Stralle
4.6.83 |1100|009133 Wilhelmitor |4 19/38 Hugo-Luther-Stral3e
4.6.84 11100|012737 Wilhelmitor |6 40/7 Hugo-Luther-Stralte
Bereich 4.7 — JuliusstraBe-Sid
Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d' Braﬁrrll;r(‘:g\?v:(i:g ‘Blgzd A Gemarkung | bezeichnung || 39e Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstiick
471 1100 | 014494 Wilhelmitor |6 70/157 Cyriaksring 46-49, Juliusstralle 31
F-H, Luisenstralte 10-17
4.7.2 1301 | 025535-025642 Wilhelmitor |6 70/160, Cyriaksring 46-49, Juliusstrale 31
70/161 F-H, Luisenstrafl3e 10-17
4.7.3 1100 | 006880 Wilhelmitor |6 70/143 Cyriaksring 50
474 1100 | 006880 Wilhelmitor |6 87/70 Cyriaksring 51
4.7.5 1301|021327-021336 Wilhelmitor |6 151/70 Cyriaksring 52
476 1100 | 006054 Wilhelmitor |6 149/70 Cyriaksring 53
4.7.7 1301|{010961-010968 Wilhelmitor |6 70/96 Cyriaksring 54
4.7.8 1100 | 006583 Wilhelmitor |6 70/74 Cyriaksring 55,55 A
4.7.9 1100 | 006583 Wilhelmitor |6 70/75 Cyriaksring 55,55 A
4.7.10 |1301|025701-025709 Wilhelmitor |6 70/97 Cyriaksring 56
4.7.11 [1100 006582 Wilhelmitor |6 70/138 Cyriaksring 57
4.7.12 |1100 | 006581 Wilhelmitor |6 70/98 Cyriaksring 58
4713 (1100006539 Wilhelmitor |6 34/5 Cyriaksring 60
4.7.14 [1301|014911-014918, Wilhelmitor |6 34/2 Cyriaksring 61
016931
4.7.15 11100|014494 Wilhelmitor |6 70/180 tlw. | Cyriaksring
4.7.16 |1100|006538 Wilhelmitor |6 34/4 Frankfurter Stralle 264
4717 (1100 | 006566 Wilhelmitor |6 34/6 Frankfurter StralRe 265
4.7.18 |1301|013693-013700 Wilhelmitor |6 34/1 Frankfurter Stralle 266
4719 (1100002337 Wilhelmitor |6 34/3 Frankfurter Stralle 267
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4.7.20 [1301|014403-014410, Wilhelmitor |6 34/7 Helenenstralle 1
022094-022095
4.7.21 |1100|007419 Wilhelmitor |6 35/1 Helenenstralie 2
4.7.22 |1100|002138 Wilhelmitor |6 70/25 Helenenstrale 31
4.7.23 |1301|024775-024783 Wilhelmitor |6 70/137 Helenenstralie 32
4.7.24 11100|014494 Wilhelmitor |6 84/6 Helenenstralle
4.7.25 |1100|007244 Wilhelmitor |6 70/136 JuliusstralRe 31
4.7.26 |1301|021340-021354, Wilhelmitor |6 70/135 JuliusstralRe 31A
028583
4.7.27 11100|006508 Wilhelmitor |6 70/93 Juliusstralle 31B
4.7.28 |[1301|012466, 012468- Wilhelmitor |6 70/82 JuliusstralBe 31C
012474
4.7.29 |1100|003400 Wilhelmitor |6 70/13 JuliusstralRe 31D
4.7.30 |1100|002127 Wilhelmitor |6 122/70 JuliusstralRe 31E
4.7.31 |1100|002127 Wilhelmitor |6 124/70 JuliusstralBe 31E
4.7.32 |1100|002127 Wilhelmitor |6 70/12 JuliusstralRe 31E
4.7.33 11100 | 006504 Wilhelmitor |6 70/134 LaffertstralRe 1
4.7.34 |1301|013713-013721, Wilhelmitor |6 70/88 LaffertstralRe 2
014812
4.7.35 |1301|024471-024483 Wilhelmitor |6 70/133 Laffertstralle 3
4.7.36 | 1301 |008889-008890 Wilhelmitor |6 70/86 LaffertstralRe 4
4.7.37 [1301|016953-016960 Wilhelmitor |6 70/95 LaffertstralRe 4 A
4.7.38 1100 | 006502 Wilhelmitor |6 70/94 LaffertstralRe 5
4.7.39 |1301]011941-011952, 17462 | Wilhelmitor |6 46/70 LaffertstralRe 6
4.7.40 [1301|011941-011952, 17462 | Wilhelmitor |6 70/80 Laffertstralle 6
4.7.41 |1301|012142-012149 Wilhelmitor |6 45/70 LaffertstralRe 7
4.7.42 |1301|012142-012149 Wilhelmitor |6 70/132 Laffertstralle 7
4.7.43 |1100|006495 Wilhelmitor |6 70/140 LaffertstralRe 8
4.7.44 11100|002056 Wilhelmitor |6 70/10 LaffertstralRe 10
4.7.45 |1100|016811 Wilhelmitor |6 70/141 LaffertstralRe
Bereich 4.8 - Pippelweg
Grundbuchbezeichnung Kataster-
g:d' Braﬁr:l::g\?vl:i:g ;::d A Gemarkung| bezeichnung || 3ge Haus-Nrn.
Art | Blatt/Blatter Flur | Flurstiick
4.8.1 1100 | 004097 Hohetor 1 114/41 Alter Pippelweg 1A
48.2 1100 | 004096 Hohetor 1 114/22 Altstadtring 1
4.8.3 1100 | 004098 Hohetor 1 114/18 Altstadtring 2
48.4 1100 | 002380 Hohetor 1 114/15 Altstadtring 3
4.8.5 1301 |021383-021392 Hohetor 1 114/16 Altstadtring 4
4.8.6 1100 | 004099 Hohetor 1 114/39 Altstadtring 5
4.8.7 1100 | 004100 Hohetor 1 114/38 Altstadtring 6
4.8.8 1100 [ 004101 Hohetor 1 116/114 Altstadtring 6
4.8.9 1100 | 004101 Hohetor 1 118/114 Altstadtring 7
4.8.10 |1100|004102 Hohetor 1 114/21 Altstadtring 8
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4.8.11 |1301|012291-012354 Hohetor 1 114/14 Gutenbergstrale 4-10, Stolzestr. 2
4.8.12 11100 (003632 Hohetor 1 120/28 Gutenbergstralle 11, 11 A,
12,12 A,
12B
4.8.13 |1100|004083 Hohetor 1 120/21 Gutenbergstralie 13, 14, 15,
16, 17, 18
4.8.14 11100|003519 Hohetor 1 117/26 Gutenbergstralie 19, 20
4.8.15 |1100|003518 Hohetor 1 117127 Gutenbergstralle 21,22
4.8.16 |1100 (003631 Hohetor 1 117/29 Gutenbergstralle 23,24
4.8.17 |1301|013866-013891 Hohetor 1 120/26 Gutenbergstralle 25-27
4.8.18 |1100|003617 Hohetor 1 120/24 Gutenbergstralle 28-30
4.8.19 |1100|009231 Hohetor 1 114/36 tlw. | Gutenbergstralle
4.8.20 |1100|003617 Hohetor 1 117/19 Gutenbergstralie
4.8.21 11301|013866-013891 Hohetor 1 120/12 Gutenbergstralie
4.8.22 11100|003617 Hohetor 1 120/25 Gutenbergstralie
4.8.23 |1100|004028 Hohetor 2 64/25 Pippelweg 71
4.8.24 |1100|028284 Hohetor 2 64/57 Pippelweg 72
4.8.25 11100|028288 Hohetor 2 64/56 Pippelweg 72 A
4.8.26 |1100|028229 Hohetor 2 64/55 Pippelweg 72B
4.8.27 |1100|028553 Hohetor 2 64/54 Pippelweg 72C
4.8.28 | 1100 |004024 Hohetor 2 64/53 Pippelweg 73
4.8.29 11100|004025 Hohetor 2 64/14 Pippelweg 73 A
4.8.30 |1302|028077-028081, Hohetor 2 64/22 Pippelweg 73B
028191-028195
4.8.31 | 1100 | 028657 Hohetor 2 64/27 Pippelweg 73B
4.8.32 | 1100 | 028657 Hohetor 2 64/50 Pippelweg 73B
4.8.33 [1301|028191-028195 Hohetor 2 64/49 Pippelweg 73C
4.8.34 |[1301|028077-028081 Hohetor 2 64/51 Pippelweg 74
4.8.35 |1302|028077-028081, Hohetor 2 64/52 Pippelweg 74
028191-028195
4.8.36 |1100|027140 Hohetor 2 64/40 Pippelweg 74 A
4.8.37 11100027141 Hohetor 2 64/41 Pippelweg 74 B
4.8.38 |1100| 027142 Hohetor 2 64/42 Pippelweg 74 C
4.8.39 11100|027143 Hohetor 2 64/43 Pippelweg 74D
4.8.40 |1100|027144 Hohetor 2 64/44 Pippelweg 74 E
4.8.41 |1100|027145 Hohetor 2 64/45 Pippelweg 74 F
4.8.42 |1100|027724 Hohetor 2 64/46 Pippelweg 74 G
4.8.43 |1100| 012051 Hohetor 2 64/16 Pippelweg 75
4.8.44 11100|004027 Hohetor 2 64/38 Pippelweg 75
4.8.45 11100|009230 Hohetor 2 64/12 Pippelweg
4.8.46 |1100|009230 Hohetor 2 64/21 Pippelweg
4.8.47 11100|017845 Hohetor 2 64/24 Pippelweg
4.8.48 |1100|017845 Hohetor 2 64/26 Pippelweg
4.8.49 |1302|027140-027142 Hohetor 2 64/39 Pippelweg
4.8.50 |1100|012044 Hohetor 2 64/48 Pippelweg
4.8.51 |1100|004113 Hohetor 1 114/24 Stolzestralle 1
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(3) Die vorstehende Teilaufhebungssatzung sowie die zugehoérigen Lageplane im Mafistab 1:7.500
(Gesamtubersicht und Teilibersicht 4.1), 1:3.000 (Teillbersichten 4.2 und 4.4), 1:2.500
(Teillbersichten 4.3 und 4.6), 1:1.250 (Teillbersicht 4.5) bzw. 1:1.750 (Teillbersichten 4.7 und
4.8), die als Anlagen Bestandteile dieser Teilaufhebungssatzung sind, liegen ab sofort beim
Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle, Abteilung Bauordnung, Beratungsstelle
Planen — Bauen - Umwelt, Langer Hof 8, 5. Etage, Zimmer 503 aus und kénnen von jedermann
eingesehen werden. Fur die Einsichtnahme ist telefonisch ein Termin unter der Tel.-Nr. 470-4001
oder 470-4002 zu vereinbaren.

§2

Diese Teilaufhebungssatzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt fir die Stadt
Braunschweig in Kraft.

Stadt Braunschweig
Der OberblUrgermeister

l. V.

Leuer
Stadtbaurat
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Stadt Braunschweig 24-24402
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Planung der dritten Veloroute in die Weststadt, nach Broitzem und
Timmerlah

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 18.11.2024
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhdrung) 19.11.2024 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhérung) 26.11.2024 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Stidwest (Anhoérung) 26.11.2024 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhdrung) 27.11.2024 o]
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben 03.12.2024 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

»Als dritte Veloroute wird eine Verbindung von der Veloroute Wallring aus, in Richtung
Weststadt, Broitzem und Timmerlah geplant.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben
ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. i der Hauptsatzung der Stadt
Braunschweig. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich beim Trassenbeschluss
fur eine Veloroute um eine Radverkehrsverbindung, die eine Uber die Grenzen von
Stadtbezirken hinausgehende Funktion besitzt, fiir die der Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau
und Auftragsvergaben beschlusszustandig ist.

Hintergrund
Die Realisierung von sogenannten Velorouten ist Teil des durch den Rat beschlossenen

Ziele- und Mallnahmenkatalogs ,Radverkehr in Braunschweig" (DS 20-13342-02).
MafRnahme 3 sieht vor, ein Veloroutennetz zu planen und das Radverkehrsnetz zu
Uberarbeiten. Dabei soll das Ziel verfolgt werden, die Gesamtplanung eines
Radverkehrsnetzes zu erstellen, das ein hochwertiges radiales Veloroutennetz beinhaltet,
das die Stadtteile mdglichst direkt an die Innenstadt anbindet und dartber hinaus auch zur
Vernetzung der Ortsteile beitragt.

Nachdem mit der Veloroute zum Schdppenstedter Turm und der Wallringroute erste
Velorouten in der weiteren Planung und Umsetzung sind, soll nun eine dritte Trasse ein
Angebot fiir den Alltagsradverkehr in den Westen der Stadt schaffen.

Aus dem strategischen Hauptnetz Radverkehr des Mobilitdtsentwicklungsplanes (MEP)
wurde ein Bedarf in Richtung Weststadt, nach Broitzem und Timmerlah abgeleitet. Diese
Verbindung kommt in Kombination mit der Veloroute Schoppenstedter Turm dem Wunsch
nach einer durchgehenden Verbindung von Ost nach West nach (,Erstes Pilotprojekt
Veloroute Ost-West: Von Orient zu Oxident®, DS 20-14848). Weiterhin konnen durch eine
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Veloroute in Richtung Weststadt Synergien im Kontext des Férdergebietes Soziale Stadt -
Donauviertel geschaffen werden.

Um einen mdglichen Korridor zu ermitteln, wurden verschiedene Strallenziige bereits auf
Plausibilitat kursorisch untersucht. Dabei wurden aufgrund von Ausschlusskriterien bereits
einzelne StralRenzlige, wie beispielsweise der Pippelweg und eine weitere Fortfiihrung durch
Naherholungsflachen verworfen.

Im Ergebnis blieben die grundsatzliche Fuhrung uber die MinchenstralRe oder die Stralle am
Lehmanger. Fir diese beiden Routen wurde eine Potenzialanalyse in Bezug auf
erschlossene Einwohnende erstellt sowie ein Fahrzeitenvergleich angestellt.

Die Untersuchungen ergaben, dass die Varianten iber Am Lehmanger oder die
MinchenstralRe etwa gleichwertig sind. Die Potenzialanalyse ergab ohne Betrachtung der
Potenziale in Timmerlah und Broitzem durch die bessere Erschliel3ung der ndrdlichen
Bereiche der Weststadt ein etwas erhdhtes Potenzial von ca. 600 Einwohnenden zugunsten
der MinchenstralRe (17.200 EW zu 16.600 EW), wahrend der Fahrzeitenvergleich einen
Fahrzeitunterschied von nur ca. 30 Sekunden ausmacht.

Die mdglichen Korridore wurden innerhalb der Verwaltung abgestimmt. Im nachsten Schritt
soll fur den priorisierten Korridor im Rahmen einer Vorplanung die konkrete Routenfiihrung
festgelegt werden.

Korridor Gber Am Lehmanger

In vielen Punkten greift dieser Korridor die vorhandene Infrastruktur auf, die mit vertretbarem
Aufwand und Kosten verbessert werden kann. Die Veloroute kann innerhalb des Korridors
innerorts als FahrradstralRe geplant werden. Da die Geschwindigkeit auf Fahrradstrafien auf
30 km/h begrenzt ist, wird die Fihrung auch entsprechend der Veloroutendefinition (DS 21-
15699) fur den Radverkehr als sicher und komfortabel eingeschatzt.

Diese mogliche Fuhrung der Veloroute bei der Variante Uber Am Lehmanger beginnt an der
Ecke Wilhelmitorwall/nérdl. Ferdinandstrake. Uber die Cammannstraie, Frankfurter StralRe
und Hugo-Luther-StralRe verlauft sie weiter in Richtung Am Lehmanger. Dabei missen die
Luisenstrale und der Cyriaksring gequert werden. Insbesondere der sensible Umgang mit
dem Passieren oder Tangieren des Frankfurter Platzes, der als verkehrsberuhigter
Begegnungsraum umgestaltet wurde, stellt eine Herausforderung fur die Planung dar. Hier
gilt es im Rahmen der Vorplanung Alternativen zu betrachten, sodass der durch die
Umgestaltung hergestellte Platz- und Aufenthaltscharakter erhalten bleibt.

Fir den Bau von Radwegen ware Am Lehmanger zusatzlicher Grunderwerb erforderlich. Die
Oberflache der Stralle Am Lehmanger ist erneuerungsbediirftig, sodass durch die
Realisierung der Veloroute Synergieeffekte erzielt werden kdénnen.

Fir den Streckenabschnitt zwischen der Donaustral3e und Timmerlah sollen unterschiedliche
Alternativtrassen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit unter Beriicksichtigung mehrerer Kriterien
wie beispielsweise Naturschutz, Grunderwerb, Vereinbarkeit mit Naherholung,
Flachenverfligbarkeit oder Kosten untersucht werden.

Um die ErschlieBungswirkung der Veloroute zu erhdéhen, sind Zubringer zur nérdlichen
Weststadt wie zum Beispiel Uber den Mdéhlkamp und ein Zubringer zum geplanten
Bahnhaltepunkt West sowie nach Broitzem tber die Neckarstrafte sinnvoll.

Korridor ber die Mlnchenstralle

Grundsatzlich weist die Trassenvariante entlang der Sophienstral’e, Broitzemer Str. und
MinchenstralRe bis zum Donauknoten eine direktere Filhrung und bessere Erschliellung der
ndrdlichen Bereiche der Weststadt auf.
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Um einen Veloroutenstandard in der Minchenstralle umsetzen zu kénnen, missten die
Radwege auf eine Breite von 2,30 m im Richtungsverkehr ausgebaut werden. Dies wirde
den Wegfall einer erheblichen Anzahl an Baumen und Parkstanden entlang der
Minchenstralle mit sich bringen. Zudem ist die Realisierung von breiteren Radwegen oder
von geschutzten Radfahrstreifen auf der Fahrbahn in der Miinchenstral3e im Abschnitt
zwischen der Broitzemer Str. und der Emsstrale unter Wegfall bestehender Kfz-Spuren
aufgrund der Verkehrsmenge (u. a. Autobahnanschluss) nicht moéglich, sodass in diesem
Abschnitt der Grunderwerb von Gewerbe- und Wohnbauflachen erforderlich ware.

Um die Auswirkungen von Umbaumalfinahmen in der Miinchenstra’e zu minimieren, wurde
die Option eines Zweirichtungsradweges auf der Nordseite der Miinchenstralie geprift. Im
Ergebnis wirde ein solcher Zweirichtungsradweg die Baukosten nicht merklich minimieren,
jedoch den Eingriff in Bestandsbaume und Parkraum etwa halbieren (ca. 25 Baume und 50
Parkstéande, da Baufeld nur auf einer Seite der Minchenstralle). Neben den
Sicherheitsbedenken bezuglich eines Zweirichtungsradweges im Bereich von stark
frequentierten Zufahrten zu einer Tankstelle und zu einem Schnellrestaurant ist letztlich der
erforderliche Grunderwerb von Gewerbe- und Wohnbauflachen ausschlaggebend fiir die
Nichtweiterverfolgung dieses Lésungsansatzes.

Ergebnisse bereits erfolgter Vorprifungen zu Trassenvarianten

Die Realisierung der Veloroute entlang der Minchenstral3e wurde unter den vorzufindenden
Rahmenbedingungen erhebliche Baukosten und eine entsprechend lange Umsetzungsdauer
flr einen geringen Zugewinn an Radwegbreiten mit sich bringen. Die Tatsache, dass das
Radfahren entlang der Minchenstrale aufgrund der dort vorherrschenden Luft- und
Larmbelastung, der hohen Anzahl an Lichtsignalanlagen als auch aufgrund der
Barrierewirkung der Stadtbahn in Mittellage nicht attraktiv ist, bestarkt ebenfalls die Suche
nach einer attraktiveren Trassenvariante fir die Veloroute. Nicht zuletzt aufgrund der Anzahl
an entfallenden Baumstandorten und Parkstanden wird die Flihrung Gber die Minchenstralle
nicht als Bestandteil des Korridors einer Veloroute in Richtung Weststadt vorgeschlagen.

Far den Velorouten-Korridor iUber Am Lehmanger ware eine Fuhrung durch den
.Hochspannungspark® denkbar. Diese musste jedoch verworfen werden, da eine bereits mit
unterschiedlichsten Beteiligten vollumfanglich abgestimmte und sich in der
Ausflihrungsplanung befindliche Planung des ,Hochspannungsparks® einer nennenswerten
Uberarbeitung bedurft hatte. Dies ware mit deutlichem Zeitverzug fiir die Planung und
Umsetzung sowie einem Risiko im Fordermittelabruf einhergegangen. Die Einbindung einer
Veloroute als schnelle Alltagsradverkehrsverbindung in einen Park mit Aufenthalts- Spiel-
und Erholungsfunktion gestaltet sich als anspruchsvoll bis zu unvertraglich. Grundsatzlich
wird Radverkehr im ,Hochspannungspark® nicht ausgeschlossen.

Nach Abwagung aller Vor- und Nachteile der verfliigbaren Routenoptionen, insbesondere in
Hinblick auf die Aspekte einer erstellten Erreichbarkeitsanalyse, eines Fahrzeitenvergleichs
und der baulichen Realisierbarkeit, wird die Weiterverfolgung einer Routenflihrung Uber die
Stralle Am Lehmanger empfohlen.

Eine Beteiligung der Mobilitatsverbande ist erfolgt. Der Verwaltungsvorschlag wird inhaltlich
mitgetragen.

Far die Anbindung der Einzugsbereiche Broitzem und Timmerlah an die Veloroute wird

geprift, inwiefern diese im Zuge ohnehin anstehender Sanierungs- und
Unterhaltungsprojekte mit umgesetzt werden kénnen.
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Ergebnisse aus der Burgerbeteiligung vom 28.10.2024
Die Informationsveranstaltung zur dritten Veloroute fand als Prasenzveranstaltung in der
VW-Halle mit Live-Stream statt. Teilgenommen haben 51 Blirgerinnen und Blrger vor Ort.
Online waren 35 — 45 Personen zugeschaltet.

Die Ergebnisse der Vorprifungen sowie der Korridorverlauf inklusive der moglichen zu
untersuchenden Streckenvarianten wurden vorgestellt. Die teilnehmenden Personen hatten
die Mdéglichkeit Verstandnisfragen zu stellen als auch Ideen und Anregungen einzubringen.
Die wesentlichen Themen werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

Es wurden die Anmerkungen in Ganze festgehalten, die fur die weiteren Planungsschritte
dem spateren Planungsburo fur die Variantenbetrachtung mit Ubergeben werden.

1) Grundsatzliche Anmerkungen

Zunachst wurden Verstandnisfragen zur Zielsetzung und Beschaffenheit von Velorouten
sowie zu den Auswirkungen der Umsetzung des FahrradstraBenstandards (Parkstande,
Stralenraumgestaltung, Uberholen von Radfahrenden) geklart.

Gemal Potentialanalyse erreiche die Routenflihrung Gber die Minchenstralle 600 mehr
potentielle Radfahrende, da der ndrdliche Bereich besser erschlossen sei. Es wurde in
diesem Zusammenhang angeregt, Radverbindungen, die den ndrdlichen Teil der
Weststadt erschlie®en, generell zu verbessern. Dies wird von der Verwaltung auf3erhalb
der Veloroute im Rahmen von ohnehin anstehenden UnterhaltungsmalRnahmen verfolgt.

Es solle geprift werden, ob in der Miinchenstralie eine Fahrspur in einen geschutzten
Radfahrstreifen umgewandelt werden kann. Zurzeit laufe aufgrund einer Baustelle der
Verkehr in einer analogen Situation reibungslos. Diese Option wurde im Rahmen der
Vorprifung zur MinchenstralRe bereits gepruft und aufgrund der Verkehrsmenge
verworfen.

2) Abschnitt Wallring bis Hugo-Luther-Stral3e

Die Frage wurde aufgeworfen, ob die Umsetzung des FahrradstraRenstandards
(Parkstande, Stralenraumgestaltung) bei den vorhandenen Breiten ohne baulichen
Eingriff moglich sei. Hierzu wurden Breiten auf Plausibilitat stichprobenartig geprift und
ergaben eine grundsatzliche Machbarkeit ohne gréfiere bauliche Eingriffe. Genaueres soll
die anstehende Vorplanung ergeben.

Die Anbindung des Frankfurter Platzes im Verlauf der Veloroute wurde mehrfach
thematisiert: Der Platz wurde im Rahmen der Sozialen Stadt aufwendig saniert. Er ist ein
Begegnungsraum fur das Quartier geworden, auf dem nur Schrittgeschwindigkeit
gefahren werden darf (Verkehrsberuhigter Bereich). Der schnelle Radverkehr einer
Veloroute quer Uber diesen Platz wird kritisch gesehen. Im Rahmen der Vorplanung gilt es
eine Losung zu finden, bei der so wenig wie moglich in den Platzraum eingegriffen wird,
damit der Platzcharakter erhalten bleibt.

Die Querung des Cyriaksrings von der Hugo-Luther-Stralle zum Frankfurter Platz stellt
sich als Herausforderung hinsichtlich der Radverkehrsfiihrung dar. In diesem
Zusammenhang wird eine Querung des Cyriaksrings im Verlauf der Helenenstral3e und
eine Verbindung bis zur Arndtstralle Gber das Ringgleis angeregt.

Ebenfalls wurde die Prifung einer Alternativfiihrung als Umfahrung des Frankfurter
Platzes Uber die Ekbertstralle und der StralRe ,Am Alten Bahnhof* angeregt.

Die Anmerkungen werden gesammelt und bei der nach dem Trassenbeschluss
anstehenden Vorplanung als mogliche Alternativen untersucht und bewertet.
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3) Abschnitt Hugo-Luther-Str. bis Am Lehmanger

Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Breite der Hugo-Luther-Stra’e mit beidseitigem
Parken die Umsetzung des Fahrradstrallenstandards erméglicht. Sollte dies nicht der Fall
sein, wurde eine Einbahnstralle angeregt. Im Ergebnis ist die Breite der Hugo-Luther-
Stralte auch ohne Einbahnstralle fir die Umsetzung einer Fahrradstralie ausreichend.

Auf den Busverkehr und den LKW-Verkehr in der Hugo-Luther-Stral3e wird hingewiesen.
Eine Fahrradstrale mit Linienbusverkehr ist unter Berlicksichtigung der aktuellen und
zuklnftig geplanten Bustaktung mit der BSVG (Braunschweiger Verkehrs GmbH)
abzustimmen. Anhand von Zahlungen werden der Bus- und LKW-Anteil als Grundlage fur
die Planung ermittelt.

Der vorgeschlagene Bau von getrennten Radwegen in der Stral’e Am Lehmanger wird
aufgrund des erforderlichen Grunderwerbs als unrealistisch betrachtet.

Die Ertlchtigung der aktuell sich in einem schlechten Zustand befindlichen Stralle Am
Lehmanger als Synergie aus der Umsetzung einer Veloroute wird begrift.

Ob und wenn ja: welche MaBnahmen zur vertraglichen gemeinsamen Abwicklung von
MIV, OV, Rad- und Fuverkehr erforderlich sind, ist Inhalt der anstehenden Vorplanung.

4) Abschnitt Am Lehmanger bis Lichtenbergerstralle

Vom Verlauf Uber die Isarstrafl3e wird aufgrund von vielen Senkrecht- und Schragparkern
(Einkaufszentrum), die rlickwarts ausparken und eine Gefahr fir Radfahrende darstellen,
dringend abgeraten. Es wird auf den als hoch empfundenen Parkdruck im Umfeld der
Isarstral’e hingewiesen.

Die Alternativfiihrung Uber die InnstralRe wird unter der Bedingung einer geradlinigen
Weiterfuhrung Uber die Weserstralde fur gut befunden.

Die Lichtenberger Stralte wird als problematisch flr eine Radverkehrsflihrung gesehen
(hohes Verkehrsaufkommen, Breiten).

Eine Alternativroute Uber die lllerstralle und den Kremsweg mit Querung der
Lichtenberger Stralle kdnnte im Zusammenhang mit der Weiterfihrung entlang der
TimmerlahstralRe zielfGhrend sein.

Es wird bedauert, dass die schnellste und beste Anbindung von Am Lehmanger bis
Timmerlah durch den ,Hochspannungspark® und weiter Gber ausgebaute Feldwege im
Eigentum der Feldmarkinteressentschaft nicht als Veloroute weiterverfolgt werden kann.

5) Abschnitt Weststadt — Timmerlah

Die Verlangerung von der Weserstralde Uber einen ausgebauten (flr den
Alltagsradverkehr ertlichtigten) Feldweg oder alternativ eine parallel zum Feldweg
verlaufende Radverkehrsverbindung (Grunderwerb), wird von vielen Teilnehmenden als
die optimale und auch bereits gelebte Verbindung gesehen. Da hier Grunderwerb oder
Unterhaltungsvereinbarungen fir eine Ertlichtigung als Veloroute erforderlich werden,
sind diese Optionen von der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentimer abhangig und im
Rahmen der Planungen zu prifen. Eine zuklnftige weitere Benutzung der Feldwege in
ihrem aktuellen Zustand ist davon unbenommen.

Es wird in Frage gestellt, ob ein Radweg entlang der Timmerlahstrale, flir den ebenfalls
Grunderwerb erforderlich ware, von Radfahrenden angenommen wiirde oder ob
Radfahrende weiterhin in der Mehrzahl tber die bestehenden Feldwege (weil direkter)
fahren wurden. Hierzu verweist die Verwaltung auf den zukunftigen Haltepunkt West, der
fur einen Radweg entlang der Timmerlahstralie die Nachfrage deutlich steigern wird.
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6) Abschnitt nach Broitzem und zum Haltepunkt West

Fur die Anbindung des neuen Haltepunktes West soll die NeckarstralRe als Zubringer
realisiert werden. Die Frage nach der Vertraglichkeit mit dem im Zusammenhang mit dem
Haltepunkt West stehenden, zukiinftigen Busnetz ist im Weiteren zu Uberprifen.

Als Alternative zur Neckarstral3e béte sich an, den Zubringer Uber die Donaustrafl3e von
Broitzem bis zu Am Lehmanger zu verlangern.

Weiteres Vorgehen

Nach Beschluss Uber die Trassenfiihrung soll ein Ingenieurbiro mit der Vorplanung
beauftragt werden. Hier gilt es, die verschiedenen Varianten und Streckenabschnitte zu
untersuchen und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile zu bewerten. Die priorisierte Route
wird im Weiteren ausgeplant und nach Vorliegen des Vorentwurfs den Gremien vorgestellt.

Die von der Blrgerschaft eingebrachten Anregungen und Fragestellungen wurden
gesammelt. Diese und ggf. weitere, im Anschluss an die Blrgerinformationsveranstaltung
eingehende Anmerkungen werden zusammengestellt und dem Planungsbdiro fiir die
Bertlicksichtigung bei der Variantenbetrachtung Gibergeben.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Ubersichtsplan Korridor Veloroute in die Weststadt, nach Broitzem und Timmerlah
Anlage 2: Potenzialanalyse

Anlage 3: Fahrzeitenvergleich
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7 Korridor (Anlage 1)
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Stadt Braunschweig 24-24667
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Wahl der Schiedsperson fiir den Schiedsamtsbezirk 6

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat | 08.11.2024
0300 Rechtsreferat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Entschei- 26.11.2024 o]
dung)

Beschluss:
.Zur Schiedsperson flr den Schiedsamtsbezirk 12 wird fir funf Jahre

Frau

Dagmar Vadlja
Broitzemer Stralle 246
38118 Braunschweig

gewahlt.”

Sachverhalt:

Der bisherige Schiedsmann des Schiedsamtsbezirkes 12, Herr Klaus-Jirgen Bohm, hat mit
Zustimmung des Amtsgerichts Braunschweig aufgrund personlicher Grinde sein Amt als

Schiedsperson mit Ablauf des 30. Juni 2024 niedergelegt. Die Schiedsamtstatigkeit wird bis
zur Neuwahl einer Schiedsperson von der stellvertretenden Schiedsperson wahrgenommen.

Es ist daher erforderlich, eine neue Schiedsperson flir den Schiedsamtsbezirk 12 zu wahlen.
Die Wahizeit betragt gemal’ § 4 Abs. 1 des Nds. Gesetzes Uber gemeindliche Schiedsamter
(NSchAG) funf Jahre.

Nach § 4 Abs. 1 NSchAG erfolgt die Wahl der Schiedsperson durch den Rat der Gemeinde.
Demgegenuber ist nach § 93 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG der Stadtbezirksrat zustandig. Dieser
Zustandigkeitsregelung ist zu folgen, da das NKomVG als das jungere Gesetz das NSchAG
verdrangt.

Der Schiedsamtsbezirk 12 ist deckungsgleich mit dem Gebiet des Stadtbezirks 310 - Westli-
ches Ringgebiet. Fiur die Wahl der Schiedsperson ist daher nach § 93 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG
der Stadtbezirksrat 310 - Westliches Ringgebiet zustandig.

Frau Vadlja hatte Kontakt zur Verwaltung aufgenommen und ihr Interesse an der Ausiibung
des Schiedsamtes in einem ausflihrlichen Gesprach naher erlautert.

Im Rahmen der erforderlichen Zustimmung der Bezirksvereinigung Braunschweig des Bun-
des Deutscher Schiedsmanner und Schiedsfrauen e. V. fihrte diese mit Frau Vadlja eben-

falls ein Gesprach und teilte als Ergebnis mit, dass Frau Vadlja die Aufgaben der Schieds-

person gut erflllen kdnne und man die Wahl daher begruf3en wirde.
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Pust

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig 24-24750
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Ecke TuckermannstraBe/Goslarsche StralRe - Begriinung

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 15.11.2024
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 26.11.2024 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

Der Ausfuhrung der Begrinung an der Ecke Tuckermannstra3e/Goslarsche Stralle gemaf
anliegender Beschreibung wird zugestimmt.

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates ergibt sich aus § 93 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG in
Verbindung mit § 16 Abs. 1 Nr. 6 Hauptsatzung. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt
es sich bei den allgemeinen Griinanlagen um einen Beschluss Uber die Ausgestaltung von
Grlnanlagen, deren Bedeutung nicht wesentlich Gber den Stadtbezirk hinausgeht.

Anlass:

An der Ecke Tuckermannstrafle und Goslarsche Strafl3e befindet sich eine ca. 260 m? grofle
Grunflache. Diese soll mit den Zielen der Biodiversitatssteigerung, Entsiegelung und
Steigerung der Aufenthaltsqualitat umgestaltet und aufgewertet werden. Die Aufwertung
erfolgt auf Anregung des Stadtbezirksrates.

Durch die direkte Lage im Siedlungsbereich, zwischen Kindergarten, Schulen, Kirchen und
Klinikum, bietet diese Griinflache ein hohes Potential als Aufenthaltsflache, die durch die
Umgestaltung eine héhere Qualitat erreichen soll.

Planung:

Die Planung sieht vor, eine Flache von 55 m? zu entsiegeln inkl. der Entfernung des
bisherigen, belasteten Wegematerials. Die mit PAK hochbelastete Schottertragschicht wird
einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefiihrt, sodass anfallendes Regenwasser direkt
versickern und durch Verdunstung eine kiuihlende Wirkung im kleinklimatischen Umfeld
bewirken kann.
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Der vorhandene Geholzbestand wird durch zwei Straucher und einem klimatoleranten
Geholz (Schnurbaum — Sophora japonica ‘Regent’) erganzt. Die Sophora ist eine
Bienenweide und gilt als hitzevertraglich, trockenheitsresistent und Stadtklima geeignet.
Weiterhin erfolgt auf einer 135 m? gro3en Flache die Pflanzung einer Staudenmischung aus
wintergrinen Grasern und pollen- und nektarhaltigen Stauden, wie Wald-Aster (Aster
davaricatus), Kleb-Salbei (Salvia glutinosa) oder Kerzenkndterich (Bistorta amplexicaulis
'‘Blackfield'), zum Nutzen flr heimische Insekten.

Verschiedene Sitzgelegenheiten aus Holzbanken und Steinquadern, positioniert im
Geholzschatten, umgeben von einer Staudenpflanzung, sollen einen attraktiven
Aufenthaltsort schaffen, der dem Quartier zu Gute kommt.

Infolge der Umplanung entsteht neben einem weiteren Trittstein im innerstadtischen
Biotopverbund (in unmittelbarer Umgebung von 300 Metern liegen der Park am Hohetorwall
sowie zwei Friedhofsanlagen) auch eine Flachenentsiegelung und eine gestalterische
Aufwertung der Pflanzflachen.

Realisierung und Finanzierung:

Die Malinahme soll im Frihjahr/Sommer 2025 umgesetzt werden. Die Ausschreibung
befindet sich in der Vorbereitung, die aktuelle Kostenermittlung fur die MaRnahme belduft
sich auf ca. 75.000 €. Dabei liegen die Pflanz- und Pflegekosten bei ca. 47.600 €,
Bodenarbeiten bei ca. 7.100 € und Tiefbau und Ausstattung bei 10.700 €.

Die reinen Pflegekosten liegen flr die Fertigstellungspflege bei ca. 15.400 € und fir die
Entwicklungspflege bei weiteren 14.200 €.

Ein Betrag von 17.297,63 € stammt aus dem Bezirksratsbudget. Die restlichen Kosten
werden vom Fachbereich Umwelt, Referat Griin- und Freiraumplanung, getragen.

Herlitschke

Anlage/n:
Ubersichtsplan
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 24..'246.31
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Schulessen im Westlichen Ringgebiet

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 05.11.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:
Wie bereits im Bezirksrat diskutiert, kam im Rahmen der Gesprache mit dem Vorstand von
VB Rot-Weil} heraus, dass viele der Kinder nachmittags hungrig zum Training erscheinen.

Dies moéchten wir zum Anlass nehmen, die Verwaltung um Antwort auf die folgenden Fragen
Zu bitten:

1. An welchen Schulen im Einzugsgebiet des Bezirksrats bekommen die Schiler*innen zu
welchem Preis ein warmes Mittagessen angeboten bzw. an welchen Schulen gibt es
ausschlieB3lich einen Kiosk?

2. Von welchen Anbietern wird das Essen jeweils zubereitet?

3. Welche Mdglichkeit haben Kinder aus bedurftigen Familien, ohne Stigmatisierung ein
Mittagessen (warm und/oder aus dem Kiosk) zu erhalten?

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

keine.
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Stadt Braunschweig 24-24631-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Schulessen im Westlichen Ringgebiet

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 18.11.2024
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kennt- 26.11.2024 o]
nis)

Sachverhalt:
Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 Westliches Ringgebiet vom 05.11.2024
(24-24631) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Fragen 1 und 2:

Aus der folgenden Tabelle konnen die im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet liegenden
Schulen und welche Caterer dort ein warmes Mittagessen anbieten, wenn Schulen als Ganz-
tagsschule organisiert sind, entnommen werden:

Schule Caterer

Grundschule BlrgerstralRe Klche des Seniorenwohnheims Tucker-
mannstral’e der Braunschweiger Bauge-
nossenschaft

Grundschule Diesterwegstralie Alex-Men

Grundschule Gartenstadt Klche des Seniorenwohnheims Tucker-
mannstrafl’e der Braunschweiger Bauge-
nossenschaft

Grundschule Hinter der Masch entfallt, da Halbtagsschule

Grundschule Hohestieg Bertram's City Lunch

Oswald-Berkhan-Schule, Forderschule Bertram's City Lunch

Schwerpunkt geistige Entwicklung

Hauptschule Sophienstralle entfallt, da Halbtagsschule;

dafir ,Chill-Kiiche“ des Mutterzentrums
Braunschweig e. V.

Realschule Maschstralie entfallt, da Halbtagsschule,
Cafeteria

Realschule Sidonienstrale entfallt, da Halbtagsschule;
daflr Kiosk

Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben- VHS Arbeit und Beruf GmbH,

Schule Schulbistros und Cafeterien in Braunschweig
(SchuBiCa)

Die Preise fur ein warmes Mittagessen, bestehend aus Hauptgericht und Nachtisch (ggf. mit
zusatzlicher Salatbeilage) liegen zwischen 3,50 € und 4,33 €.
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Zu Frage 3:
Wenn Familien Sozialleistungen wie z. B. Burgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, kdnnen sie ein kostenloses war-
mes Mittagessen im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung in den Ganztagsschulen Gber
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) erhalten. In Braunschweig gibt es im
Bestell- und Abrechnungssystem zudem eine Kreditlinie von 150 €. Somit bekommen Schii-
lerinnen und Schdler, deren Eltern voriibergehend nicht zahlungsfahig sind, weiterhin ein
Mittagessen bis zum Erreichen der Kreditlinie. Die Eltern werden bereits vor Erreichen des
Endes der Kreditlinie von der Verwaltung kontaktiert, um passende Losungen fur die jeweili-
ge Situation zu finden.

Dr. Dittmann

Anlage/n:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 24..'246.34
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Wochenmarkte im Westlichen Ringgebiet

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 05.11.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 fragt die Verwaltung:

1. Welche logistischen Voraussetzungen (z.B. freier Platz, Anschlisse fur Strom und
Wasser, Zentralitat des Ortes) missten gegeben sein, um Wochenmarkte im Westlichen

Ringgebiet veranstalten zu kbnnen?

2. Liegen der Verwaltung Interessenbekundungen zwecks Errichtung von Wochenmarken
beziehungsweise der Teilnahme an Wochenmarkten im Westlichen Ringgebiet vor?

3. Wie beurteilt die Verwaltung den Ansatz, an einem der zentralen Platze im Quartier (z.B.
Frankfurter Platz) beziehungsweise belebten Platze (Westbahnhof) einen Wochenmarkt an
einem Mittwoch oder Donnerstag nachmittags durchzufuhren?

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:

keine.
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Stadt Braunschweig 24-24634-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Wochenmarkte im Westlichen Ringgebiet

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il ) 15.11.2024
32 Fachbereich Birgerservice, Offentliche Sicherheit

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Die Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 vom 5. November 2024 (24-24634)
wird wie folgt beantwortet.

Zu1.

Es wirde eine ausreichend grol3e, frei befahrbare Flache bendétigt, die mdglichst zentral
fuRlaufig oder mit dem OPNYV erreicht werden kann. Zudem wird fir die Durchfiihrung von
stadtischen Wochenmarkten eine ausreichende Stromversorgung bendtigt und die
Bereitstellung von hygienisch einwandfreien Toiletten fir die Marktbeschicker ist erforderlich.

Zu 2.
Nein, solche Interessenbekundungen liegen nicht vor.
Zu 3.

Die Festsetzung und Einrichtung eines neuen Wochenmarkts kommt nur in Betracht, wenn
es eine Vielzahl von Anbietern gibt (vgl. § 67 Gewerbeordnung). Eine Vielzahl wird
angenommen, wenn ein heuer Wochenmarkt i. d. R. von mindestens einem bis zwei
Dutzend Anbietern beschickt wird.

Im Braunschweiger Stadtgebiet finden zurzeit 15 Wochenmarkte auf 11 Platzen statt.
Insgesamt sind die stadtischen Wochenmarkte eher ricklaufig; so finden sich fur die
Standorte Riningen und am Mittwoch flir den Welfenplatz leider keine Marktbeschicker
mehr. Die Verwaltung ist jedoch bestrebt, die bestehenden stadtischen Wochenmarkte
aufrecht zu erhalten; sie sieht flr einen zusatzlichen Wochenmarkt derzeit keinen Raum.

Kleinere Markte werden an anderen Stellen in der Stadt auf Grundlage einer
Sondernutzungserlaubnis durchgefiihrt (z.B. Bauernmarkt auf dem Kohlmarkt, Feinkost- und
Genussmarkt auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz). Ob diese Mdglichkeit auch im

Westlichen Ringgebiet bestiinde, kdnnte nach Vorliegen konkreter Angaben geprift
werden. Hierzu bedurfte es allerdings zunachst interessierter Handlerinnen oder Handler.

Dr. Pollmann

Anlage/n: Keine
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Absender:

Frakt. B90/Grine im Stadtbezirksrat Anf 24__'240_30
310 nfrage (6ffentlich)
Betreff:

Harzstieg entlasten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 24.07.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 06.08.2024 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Durch beidseitiges Parken von KFZ entlang des Harzstieges ist diese Stralle zu schmal als
dass zwei Autos aneinander vorbeifahren kénnen. Durch die Gberwiegende Blockbebauung
finden sich dort wenige Ausweichplatze wie z. B. Ein- und Ausfahrten auf Grundstlicken. So
muss bei entgegenkommendem Verkehr immer ein Fahrzeug lange Strecken rickwarts
zurlicklegen. Dieses ist vor allem bei zusatzlichem Rad- und Fuldverkehr nicht ganz
ungefahrlich.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Ist die Einrichtung zusatzlicher Ausweichbuchten sinnvoll?

2. Ist die Einrichtung einer EinbahnstralRen-Regelung moglich?

Anlagen: keine.
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Stadt Braunschweig 24-24030-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Harzstieg entlasten

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat lll 04.11.2024

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 26.11.2024 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage des Fraktion Blindnis 90/ Griine vom 24.07.2024 nimmt die Verwaltung wie folgt
Stellung:

Laut Auskunft der Polizei ist im Harzstieg kein relevantes Verkehrsunfallgeschehen und auch
keine Gefahrdungslage bekannt.

Zu1:

Die Einrichtung von Ausweichbuchten im Harzstieg ware mit einer Reduktion des
vorhandenen Parkraums verbunden. Dies wirde den bereits allgemein hohen Parkdruck in
den meisten Stral’en der Gartenstadt jedoch weiter verscharfen und die Problematik des
Begegnungsverkehrs auf andere Strallen verlagern. Aus diesem Grund ist die Einrichtung
zusatzlicher Ausweichbuchten nicht sinnvoll.

Zu 2:

Es ist grundsatzlich méglich, Verkehre innerhalb eines Quartiers durch die Einrichtung von
Einbahnstralen zu flhren. Einbahnstraen sind jedoch auch mit den folgenden Nachteilen
behaftet:

o Gegenverkehr mit Kraftfahrzeugen ist in Einbahnstra3en nicht vorhanden. Daher
kénnen die Fahrzeugflhrer unter Ausnutzung der zur Verfigung stehenden
Fahrbahnbreite h6here Fahrgeschwindigkeiten erzielen. Erfahrungen aus der Praxis
haben bestatigt, dass ungeachtet einer Geschwindigkeitsbeschrankung
Einbahnstralen ein hdheres Geschwindigkeitsniveau aufweisen als Stralden
identischer Fahrbahnbreite mit Gegenverkehr. Dies widerspricht jedoch
dem eigentlichen Zweck einer Tempo 30-Zone, den Verkehr insgesamt zu
beruhigen, die Fahrgerausche zu vermindern und die Verkehrssicherheit zu erhéhen.

o Durch Bestehen einer Einbahnstraenregelung sind bestimmte Ortlichkeiten
innerhalb der Einbahnstralien nicht mehr auf dem kirzesten Weg erreichbar.
Dadurch mussen Umwegfahrten in Kauf genommen werden, die sonst nicht
erforderlich waren.

e Durch die unvermeidbaren Umwege werden andere Strallenzlge belastet. Die
Belastung besteht aus einer erhdhten Verkehrsstarke, hdherer Abgasbelastung und
héherem Feinstaubeintrag sowie einem ebenfalls erhdhten Gerduschpegel tber den
Tag verteilt zum Nachteil der dortigen Anwohner.
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Die dargestellten Nachteile haben unmittelbare Auswirkung auf die Anwohner des Harzstiegs
und auch auf die Ubrigen Anwohner des Quartiers, die von unvermeidbaren Umwegen
betroffen sind. Um die Anwohner aus den angrenzenden Stralen, wie Lappwaldstralie nicht
durch zusatzlichen Verkehr zu belasten, wird aus Sicht der Verwaltung die Einrichtung einer
Einbahnstralle im Harzstieg nicht empfohlen. Auch wenn der Harzsteig in dem Abschnitt eng
ist, Uberwiegen die Nachteile einer Ausweisung als Einbahnstralle.

Wiegel

Anlage/n:
keine

67 von 68 in Zusammenstellung



TOP 11.4

Absender:
CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 24..'244.75
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Milleniumsgelande;
Landschaftsplanerischer Wettbewerb

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 08.10.2024

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 21.10.2024 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Zur Gestaltung des Bauschuttberges auf dem Milleniumsgeléande hat es von 2009 bis 2012
einen landschaftsplanerischen Wettbewerb gegeben. U. a. wurden Einrichtungen zur
Erholungsnutzung vorgeschlagen. Eine Verwirklichung der Planungsvorschlage ist nicht
erfolgt. Im Zusammenhang mit den aktuellen Bauvoranfragen fur das Milleniumsgelande
ergeben sich folgende Fragen:

1. Wieviel Haushaltsmittel wurden flr den Wettbewerb ausgegeben, mit welchem Ergebnis
wurde der Wettbewerb abgeschlossen und warum wurden die Planungen nicht
umgesetzt?

2. Das Milleniumsgelande ist Privateigentum. Wer hatte die Umsetzung des
Wettbewerbsergebnisses finanzieren und die Kosten der Unterhaltung tragen sollen?

3. Kénnen aus den Umstanden die dazu gefiihrt haben, dass das Wettbewerbsergebnis
nicht umgesetzt worden ist, Rickschlisse auf die Umsetzbarkeit der jetzt angeregten
Projekte gewonnen werden?

gez.

Henning Glaser

Anlagen:
keine

68 von 68 in Zusammenstellung



	Ö Top 3.2.1 24-24395-01
	Ö Top 3.2.2 24-24397-01
	Ö Top 3.2.3 24-24032-01
	Ö Top 3.2.4 24-24813
	Ö Top 3.2.5 24-23442-01
	Ö Top 3.2.6 24-24788
	Ö Top 4.1 24-24632
	Ö Top 4.1 24-24632 Anlage 01 'Foto'
	Ö Top 4.2 24-24633
	Ö Top 5 24-24505
	Ö Top 5 24-24505 Anlage 01 '20241029_JSP_Lageplan_1.pdf'
	3-01 [Lageplan_200]
	3/3-03


	Ö Top 5 24-24505 Anlage 02 'Visualisierung_Blick auf die HBK.jpg'
	Ö Top 5 24-24505 Anlage 03 'Visualisierung_Paradies.jpg'
	Ö Top 6 24-23919
	Ö Top 6 24-23919 Anlage 01 'Anlage 1_Aufhebungssatzung'
	Ö Top 6 24-23919 Anlage 02 'Anlage 2_Übersichtspläne (Gesamtübersicht und Teilübersichten 4.1 bis 4.8)'
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-Gesamtbereich
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.1 - Altfeld
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.2 - Broitzemer Str.-West
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.3 - Blumenstraße
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.4 - Jahnstraße
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.5 - Hebbelstraße
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.6 - Hugo-Luther-Straße
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.7 - Juliusstraße-Süd
	xx_0_4.Teilaufhebung_UTM-TB 4.8 - Pippelweg

	Ö Top 7 24-24402
	Ö Top 7 24-24402 Anlage 01 'Anlage 1: Übersichtsplan Korridor Veloroute in die Weststadt, nach Broitzem und Timmerlah'
	Ö Top 7 24-24402 Anlage 02 'Anlage 2: Potenzialanalyse'
	Potenzialanalyse_Fahrzeiten
	Foliennummer 1


	Ö Top 7 24-24402 Anlage 03 'Anlage 3: Fahrzeitenvergleich'
	Potenzialanalyse_Fahrzeiten - Kopie
	Foliennummer 2


	Ö Top 8 24-24667
	Ö Top 9 24-24750
	Ö Top 9 24-24750 Anlage 01 'Übersichtsplan'
	Ö Top 11.1 24-24631
	Ö Top 11.1.1 24-24631-01
	Ö Top 11.2 24-24634
	Ö Top 11.2.1 24-24634-01
	Ö Top 11.3 24-24030
	Ö Top 11.3.1 24-24030-01
	Ö Top 11.4 24-24475

